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Konzept und Absıcht meıner Forschung‘
KOonziıplerung des Forschungsansatzes
e siıchthare Einheılt der ST CcCANenN Kırche IsSt M1r ge1t Jugendtagen e1in
ex1istenzielles Herzensanlıegen. Getauft, aufgewachsen und konfirmiert In
der evangelısch-lutherischen Kırche, relıg1ös-geistlich SOZ71alısıert In der TO-
mısch-katholischen Iradıtiıon und CI verbunden mi1t dem großen Spektrum
der Freikırchen stellt meın en Se1t mehr als WE1 Jahrzehnten 1ne Urc
und Urc Öökumenıische E x1istenz dar. Meın theologisches Daseıin als arrer
der E, vangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern, meı1ıne ge1istlıche He1mat In
der Spiırıtualität der /Zisterzienser und meın Engagement In der ewegung der
Jesus Freaks spiegeln dieses (jewordenseıln wıder, das siıch der 1e€ der
christlichen Kırchen zutiefst erfreut, ahber der paltung der einen 1IrC
Jesu Christı In Konftessionskıirchen bısweılilen hıs Verzweiflung leiıdet
Freude und chmerz en miıich die Energlie aufbringen lassen, das ProJjekt
einer theologischen IsSsertatıon SCH und eın grundsätzlıch kontrover-
HCN ema In der Ökumene. das zugle1ic Einheılt stiftendes Potenz1ial hat,
bearbeıten: dıe pPIskope.

LDieser Vortrag wurde auftf der Jagung des Martın-1Luther-Bundes In Seevetal Ja-
11L} 2011 gehalten
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Verwirklichungsdimensionen 
des Bischofsamtes 
in der lutherischen Kirche heute1

1. Konzept und Absicht meiner Forschung2

Konzipierung des Forschungsansatzes

Die sichtbare Einheit der christlichen Kirche ist mir seit Jugendtagen ein 
existenzielles Herzensanliegen. Getauft, aufgewachsen und konfi rmiert in 
der evangelisch-lutherischen Kirche, religiös-geistlich sozialisiert in der rö-
misch-katholischen Tradition und eng verbunden mit dem großen Spektrum 
der Freikirchen stellt mein Leben seit mehr als zwei Jahrzehnten eine durch 
und durch ökumenische Existenz dar. Mein theologisches Dasein als Pfarrer 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, meine geistliche Heimat in 
der Spiritualität der Zisterzienser und mein Engagement in der Bewegung der 
Jesus Freaks spiegeln dieses Gewordensein wider, das sich an der Vielfalt der 
christlichen Kirchen zutiefst erfreut, aber an der Spaltung der einen Kirche 
Jesu Christi in Konfessionskirchen bisweilen bis zur Verzweifl ung leidet. 
Freude und Schmerz haben mich die Energie aufbringen lassen, das Projekt 
einer theologischen Dissertation zu wagen und ein grundsätzlich kontrover-
ses Thema in der Ökumene, das zugleich Einheit stiftendes Potenzial hat, zu 
bearbeiten: die Episkopé.

1 Dieser Vortrag wurde auf der Tagung des Martin-Luther-Bundes in Seevetal am 24. Ja-
nuar 2011 gehalten.

2 Norbert Roth, Das Bischofsamt der evangelischen Kirche, Neukirchen-Vluyn 2011.
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Ich glaube, dass 1ne Annäherung der christlichen Konfessionen 1mM 1C
auf das Biıschofsamt pr  1SC. möglıch Ist S1e WATEe e1in wichtiger chritt auf
dem Weg £UT „siıchtbaren Einheılt“ der gespaltenen Kırche Ich betone be-
re1its hler keinesftfalls m1issverstanden werden: e (Girundintention
me1ner Forschung und auch dieses Referates W 1sSt und bleibt e E einen
Beıtrag 1mM Kıngen dıe siıchthare Einheılt der 1IrC elsten. 1C mehr,
aber auch nıcht wen1ger.

Das Konzept meılnes Ansatzes 111 ich hier In wen1igen ügen umreıiıßen.
Der Ausgangspunkt 1sSt e1 denkhbar SCAI1IC Ich bın Pfarrer der E, vange-
hhsch-Lutherischen Kırche In Bayern. Und ich bın csechr SCLN. Jedoch ann
me1ner Ansıcht nach Konfession gleich welcher (iestalt N1ıe als erkennt-
nıstheoretisches Monopol und schon 8 nıcht als wesentliche Vollgestalt VON

1IrC 1mM Sinne des TE verstanden werden. Als utheraner versuche ich,
jenen schwer 1xıerbaren Standpunkt wählen, VON dem AUS ehben nıcht dıe
eigene konfessionelle Iradıtion vorzuschicken und als alleın U1 NZU-

sehen ist 1eImenr 111 ich meılıne eigene Iradıtion In Anbetracht der ekkle-
s1ıo0log1ıschen Wırklichkeit e1lner gespaltenen 1IrC befragen und kritisıieren.
()b die Aanderen der Kırche JSesu Chrıst: In diesem Sinne entsprechen, MUS-
SC{ d1ese für siıch beantworten, ichSdas 1IUT für meı1ıne 1IrC tun

Konkret hieß das für meın Forschen, dass ich meılne Landeskırche auf
iıhre Handhabung der P1Sskope als Öökumeniısch brisantes 1 hema efragen
annn Meın Fernziel VON sıchtbarer Einheıt meınnt e1 ausdrücklich nıcht
WIE eIwa das odell VON „Kırchengeme1inschaft” eın addıt1ıves, sondern e1in
‚„„.kohärıerendes” Verständnis: „Einheıt In 1elfalt””, W1IE ich mıt der katholı1-
schen J1heologın Jutta Koslowskı SdSC, 1Ne „strukturelle Einheılt, dıe 1ne
ge1istlich-spirıtuelle1e ermöglıcht T Das Biıschofsamt WAare eın WESECNT-
lıcher aktor einer Olchen strukturell siıchtharen Eainhelit e CUCIC Debatte
ze1ge, dass einer Klärung In der rage £UT P1Sskope In der Okumene 1ne
Schlüsselrolle zukommt.
e methodische Innovatıon me1ner Untersuchung e E siıch 1mM FOr-

schen nıcht alleın mi1t einer vergleichenden Analyse der verschliedenen dog-
matıschen Posıtionen In Sachen P1Sskope egnügen, sondern die Praxı1s,

dıe Tätıgkeiten und das Selbstverständnıs bıschöflicher Personen,
erfragen und unfer Inanspruc Nahme soz10logıscher und empirsch-theolo-
ıscher Methoden AaUSZUWETITEN Der VIiGa EeMPLFLCA WIE der katholische Fun-
damentaltheologe Hermann Fottmeyer und auch dıe Zweıtgutachterıin me1ner
Arbeıt Dorothea Sattlier immer wıeder betont en kommt In der OÖkume-

OS10OWS. DIie Fınheılt der Kırche In der OÖkumenıiıschen LDiskussion. Zielvorstel-
lungen kırchlicher Fınheıit 1m Katholısch-evangeliıschen 1al0g, Munster 2008
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Ich glaube, dass eine Annäherung der christlichen Konfessionen im Blick 
auf das Bischofsamt praktisch möglich ist. Sie wäre ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur „sichtbaren Einheit“ der gespaltenen Kirche. Ich betone es be-
reits hier – um keinesfalls missverstanden zu werden: Die Grundintention 
meiner Forschung und auch dieses Referates war, ist und bleibt es, einen 
Beitrag im Ringen um die sichtbare Einheit der Kirche zu leisten. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

Das Konzept meines Ansatzes will ich hier in wenigen Zügen umreißen. 
Der Ausgangspunkt ist dabei denkbar schlicht: Ich bin Pfarrer der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Und ich bin es sehr gern. Jedoch kann 
meiner Ansicht nach Konfession – gleich welcher Gestalt – nie als erkennt-
nistheoretisches Monopol und schon gar nicht als wesentliche Vollgestalt von 
Kirche im Sinne des Credo verstanden werden. Als Lutheraner versuche ich, 
jenen schwer fi xierbaren Standpunkt zu wählen, von dem aus eben nicht die 
eigene konfessionelle Tradition vorzuschicken und als allein gültig anzu-
sehen ist. Vielmehr will ich meine eigene Tradition in Anbetracht der ekkle-
siologischen Wirklichkeit einer gespaltenen Kirche befragen und kritisieren. 
Ob die anderen der Kirche Jesu Christi in diesem Sinne entsprechen, müs-
sen diese für sich beantworten, ich vermag das nur für meine Kirche zu tun.

Konkret hieß das für mein Forschen, dass ich meine Landeskirche auf 
ihre Handhabung der Episkopé als ökumenisch brisantes Thema befragen 
kann. Mein Fernziel von sichtbarer Einheit meint dabei ausdrücklich nicht 
wie etwa das Modell von „Kirchengemeinschaft“ ein additives, sondern ein 
„kohärierendes“ Verständnis: „Einheit in Vielfalt“, wie ich mit der katholi-
schen Theologin Jutta Koslowski sage, eine „strukturelle Einheit, die eine 
geistlich-spirituelle Vielfalt ermöglicht“3. Das Bischofsamt wäre ein wesent-
licher Faktor einer solchen strukturell sichtbaren Einheit. Die neuere Debatte 
zeige, dass einer Klärung in der Frage zur Episkopé in der Ökumene eine 
Schlüsselrolle zukommt.

Die methodische Innovation meiner Untersuchung war es, sich im For-
schen nicht allein mit einer vergleichenden Analyse der verschiedenen dog-
matischen Positionen in Sachen Episkopé zu begnügen, sondern die Praxis, 
d. h. die Tätigkeiten und das Selbstverständnis bischöfl icher Personen, zu 
erfragen und unter Inanspruchnahme soziologischer und empirisch-theolo-
gischer Methoden auszuwerten. Der via empirica – wie der katholische Fun-
damentaltheologe Hermann Pottmeyer und auch die Zweitgutachterin meiner 
Arbeit Dorothea Sattler immer wieder betont haben – kommt in der ökume-

3 Jutta Koslowski, Die Einheit der Kirche in der ökumenischen Diskussion. Zielvorstel-
lungen kirchlicher Einheit im katholisch-evangelischen Dialog, Münster 2008.
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nıschen Forschung nehben dem dogmatischen Forschen der VIG HOTAYUM
und dem historischen Erwägen der VIiGa AHiStOFLCA 1ne entscheidende

Schlüsselrolle Denn historisches azu 79 ich auch das exegetische)
und dogmatisches Forschen annn JE für siıch konfessionelle Verengungen
bısweililen nıcht 1IUT nıcht überwınden, sondern S0ORdI verstärken. Natürlich
en sıch hıstorische, exegetische und dogmatısche emühungen für dıe
Okumene als hilf- und eNntreic erwıesen, den erhofften Durchbruch auf dem
Weg Z£ZUT siıchtharen Einheıt der 1IrC brachten 1E bısher jedoch noch nıcht
Denn ich zıt1ere: „welche exegetische ethode auch immer angewandt
wird, immer 1sSt der theologische Standpunkt des Exegeten mi1t 1mM pIel,
WENNn den historischen Tatbestand beurteilt c64 e1cCNes ann analog für dıe
Kırchengeschichtswıssenschaft gEeSsagtT werden * AaTlUurlıc habe ich exegetl-
sche, historische und dogmatısche Erkenntnisse nıcht außer cht gelassen,
doch wollte ich 1E€ ehben nıcht isohert gelten lassen, sondern S1e€ anhand C
genwärtiger, empirischer kırchlicher Tatsachen HCL überprüfen

Das hieß U  - nıcht, den ple. theologischen Arbeıtens ınfach UTNLLZU-

en und bhıblisches Zeugn1s und historische bzw. dogmatısche Erkennt-
NıSSe aufgrund der gegebenen Realıtät relatıvıieren Oder Sal revidie-
1CcH Neın! chriıft und Bekenntnis verheren nıcht Autoriıtät, 1E leiben
der qlıstah 1e1ImMeNnr Z1Ng M1r darum prüfen, b die nNOrmatıv C
wordenen Argumentationsmuster und Auslegungstradıtionen VON chrıft und

Vgl Jerald Brauer, 7Zusammenschau und Folgerungen, ıIn Ivar Ashe1i1m/ Viıctor
old (He.), Kırchenpräsiden! der 1SCHO Untersuchungen Entwıcklung und |Je-
Hnıtıon des kırchenleitenden INLES In der Iutherischen Kırche. Göttingen 1968, 199
Alleın dıe folgenden C1N  renden Worte In SIN ENTDUC der Kırchengeschichte
mögen 1r sıch sprechen: „Diese VOHIN ( 'hrıistus gewıirkte Kırche und iıhr en sınd
111 bher unscheidbar und oft kaum unterscheidbar eingebettet In dıe Geschichte der
außeren verfassten TITC Fıne Schwierigkeit, dıe sıch 1e7 erhebt, I11L11USN och
gesondert besprochen werden. ( 'hrıstus WIT| Kırche. sagten WIT. ber welche Kır-
che WIT! ennn wırd demgegenüber gefragt werden. Es g1bt doch mehrere Hun-
erte ! Ja, dıe g1bt leiıder; ber d1ese atsacne hebht Nn1ıC dıe Möglıiıchkeit auf, VOHN

der Kırche reden. Denn In, mıt und unter all den Denominatıionen, dıe C <1bt, g1bt
C eht das 1ne 'Olk Gottes, das dıe TITC ist. Keıline Konfession hat einen alleınıgen
Anspruch arauf, das 'Olk (Jjottes umfassen, nahe S1E uch dem Evangelıum ST
hen INa Keine Ist SAdl1Z davon ausgeschlossen, stark S1C uch VOHN Häresıe befleckt
SeIn INa [)as ist dıe ekklesi0log1ische Voraussetzung, unter der dıe Kırchengeschichte
ST Von d1eser Voraussetzung her kann keine Denomumatıon ALUSN der ırchenge-
SCNICNTLE ausgeschlossen werden; VOHN 1e7 AL mMUusSsen SUSdl alle In dıe Darstellung
einbezogen werden. [ )ass d1ese We1lse SIN e1genes ares Urteil NnıC ausSSC.  1e5t, wırd
sıch In einem anderen usammenhang gleich och ergeben” urı HEeITIC Schmuidt,
(irundrss der Kırchengeschichte, Göttingen f)
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nischen Forschung neben dem dogmatischen Forschen – der via notarum 
– und dem historischen Erwägen – der via historica – eine  entscheidende 
Schlüsselrolle zu. Denn historisches (dazu zähle ich auch das exegetische) 
und dogmatisches Forschen kann je für sich konfessionelle Verengungen 
bisweilen nicht nur nicht überwinden, sondern sogar verstärken. Natürlich 
haben sich historische, exegetische und dogmatische Bemühungen für die 
Ökumene als hilf- und lehrreich erwiesen, den erhofften Durchbruch auf dem 
Weg zur sichtbaren Einheit der Kirche brachten sie bisher jedoch noch nicht. 
Denn – ich zitiere: „welche exegetische Methode auch immer angewandt 
wird, immer ist der theologische Standpunkt des Exegeten mit im Spiel, 
wenn er den historischen Tatbestand beurteilt“4. Gleiches kann analog für die 
Kirchengeschichtswissenschaft gesagt werden.5 Natürlich habe ich exegeti-
sche, historische und dogmatische Erkenntnisse nicht außer Acht gelassen, 
doch wollte ich sie eben nicht isoliert gelten lassen, sondern sie anhand ge-
genwärtiger, empirischer kirchlicher Tatsachen neu überprüfen.

Das hieß nun nicht, den Spieß theologischen Arbeitens einfach umzu-
drehen und biblisches Zeugnis und historische bzw. dogmatische Er kennt-
nisse aufgrund der gegebenen Realität zu relativieren oder gar zu revidie-
ren. Nein! Schrift und Bekenntnis verlieren nicht an Autorität, sie bleiben 
der Maß stab. Vielmehr ging es mir darum zu prüfen, ob die normativ ge-
wordenen Argumentationsmuster und Auslegungstraditionen von Schrift und 

4 Vgl. Jerald C. Brauer, Zusammenschau und Folgerungen, in: Ivar Asheim/Victor R. 
Gold (Hg.), Kirchenpräsident oder Bischof? Untersuchungen zur Entwicklung und De-
fi ni tion des kirchenleitenden Amtes in der lutherischen Kirche, Göttingen 1968, S. 199.

5 Allein die folgenden einführenden Worte in ein Lehrbuch der Kirchengeschichte 
mö gen für sich sprechen: „Diese von Christus gewirkte Kirche und ihr Leben sind 
nun aber unscheidbar und oft kaum unterscheidbar eingebettet in die Geschichte der 
 äuße ren verfassten Kirche […]. Eine Schwierigkeit, die sich hier erhebt, muss noch 
gesondert besprochen werden. Christus wirkt Kirche, so sagten wir. Aber welche Kir-
che wirkt er denn?, so wird demgegenüber gefragt werden. Es gibt doch mehrere Hun-
derte! Ja, die gibt es leider; aber diese Tatsache hebt nicht die Möglichkeit auf, von 
der Kirche zu reden. Denn in, mit und unter all den Denominationen, die es gibt, gibt 
es, lebt das eine Volk Gottes, das die Kirche ist. Keine Konfession hat einen alleinigen 
Anspruch darauf, das Volk Gottes zu umfassen, so nahe sie auch dem Evangelium ste-
hen mag. Keine ist ganz davon ausgeschlossen, so stark sie auch von Häresie befl eckt 
sein mag. Das ist die ekklesiologische Voraussetzung, unter der die Kirchengeschichte 
steht. Von dieser Voraussetzung her kann keine Denomination aus der Kirchenge-
schichte ausgeschlossen werden; von hier aus müssen sogar alle in die Darstellung 
einbezogen werden. Dass diese Weise ein eigenes klares Urteil nicht ausschließt, wird 
sich in  einem anderen Zusammenhang gleich noch ergeben“ (Kurt Dietrich Schmidt, 
Grundriss der Kirchengeschichte, Göttingen 81984, S. 12 f).
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Bekenntnis angesichts der pluralen Gestaltung des bıschöfliıchen Amltes In
rage tellen und WENNn nöt1ig revidieren SINd.

Ich habe für den wichtigsten Teıl me1lner Arbeiıt eIt qualitative Interviews
geführt. Ihese dauerten Jeweils eiIwa WEe1 tunden e Interviewpartner
1CcH auf evangelısch-lutherischer NSe1ite (fast) alle Keglionalbischöfe, die als
herkırchenrät In den Kırchenkreisen der E, vangelisch-Lutherischen 1IrC
In Bayern tätıg und sınd, SOWIEe der Landeshıschce UNSCICT 1IrC Des
Welteren habe ich den römıisch-katholischen Bıschofr des Bıstums Regens-
burg, den anglıkanıschen Bıschofr der 1Ö7esEe Chichester In Südengland, den
griechisch-orthodoxen Metropolıten VON Deutschland und die 1SCHNOTIN der
Evangelısch-methodistischen Kırche In Deutschland interviewt. e Fragen
der Interviews für alle Befragten gleich. e Erstellung des rage-
bogens geschah nach dem odell des leiıtfadenorjientierten Interviews, W1IE

AUS der S oz10logıe und der Psychologıe ekannt 1st e Fragen WAlcCTI

formuliert, dass nıcht das theologische und ekklesi0log1ische (irundverständ-
N1ıSs der 1SCHNOTEe und BıschöNnnen 7U ge1istlıchen Amt 1mM Vordergrund
stand, sondern dıe konkrete Tätigkeıt und der Vollzug iıhres Dienstes, der siıch
nach dem Kırchenrecht und den JE gegebenen Kırchenordnungen gestal-
ten hat

uch WENNn ich für meı1ıne Arbeiıt dıe empirischen Ergebnisse In den VOT-
dergrund gestellt habe, 1eß ich noch einmal betonen nıcht dıe
hıstorischen und dıe dogmatıschen esichtspunkte außen VOL. Das zweıte
Kapıtel me1ner Arbeiıt eın Ahrıss der geschichtlichen Entwicklung des
bıschöflichen Amltes In den evangelıschen Kırchen Bayerns, über dıe präagen-
den Persönlichkeiten und die entscheidenden Daten hıs Z£ZUT heute gültiıgen
rundlegung In der Kırchenverfassung der E, vangelisch-Lutherischen 1IrC
In Bayern.

Das drıtte Kapıtel wıdmete ich der dogmatıschen Untersuchung.

Absıcht IM IC auf das gestellte Thema

(jestatten S1e mıIr, dass ich mıt eiInem /1ıtat dazu übergehe, Nnen die Absıcht,
die Motive hınter me1ner Arbeıt darzulegen. 1llem V1isser f O0

„Wiır leiden och immer eıner Unsicherheit der Motivierung der SOku-
menıschen Bewegung Die Innere und dıe echte Dynamık eıner Sache
beruhen ın erstier 1 .ınıe auf der Klarheit und Reinheiıt ıhrer Motivierung und
ın 7zweıter 1 . ınıe auf der Redlıichkeıit. mı1t der das entschei1dende Motiv VM -

gebracht und verteidigt wırd Nun mussen WwI1r ber leider teststellen. asSs
die christliche Einheitsbewegung VOT eıner Reihe cehr gemischter
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Bekenntnis angesichts der pluralen Gestaltung des bischöfl ichen Amtes in 
Frage zu stellen und wenn nötig zu revidieren sind.

Ich habe für den wichtigsten Teil meiner Arbeit elf qualitative Interviews 
geführt. Diese dauerten jeweils etwa zwei Stunden. Die Interviewpartner wa-
ren auf evangelisch-lutherischer Seite (fast) alle Regionalbischöfe, die als 
Oberkirchenräte in den Kirchenkreisen der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern tätig waren und sind, sowie der Landesbischof unserer Kirche. Des 
Weiteren habe ich den römisch-katholischen Bischof des Bistums Regens-
burg, den anglikanischen Bischof der Diözese Chichester in Südengland, den 
griechisch-orthodoxen Metropoliten von Deutschland und die Bischöfi n der 
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland interviewt. Die Fragen 
der Interviews waren für alle Befragten gleich. Die Erstellung des Frage-
bogens geschah nach dem Modell des leitfadenorientierten Interviews, wie 
es aus der Soziologie und der Psychologie bekannt ist. Die Fragen waren so 
 formuliert, dass nicht das theologische und ekklesiologische Grundverständ-
nis der Bischöfe und Bischöfi nnen zum geistlichen Amt im Vordergrund 
stand, sondern die konkrete Tätigkeit und der Vollzug ihres Dienstes, der sich 
nach dem Kirchenrecht und den je gegebenen Kirchenordnungen zu gestal-
ten hat.

Auch wenn ich für meine Arbeit die empirischen Ergebnisse in den Vor-
dergrund gestellt habe, ließ ich – um es noch einmal zu betonen – nicht die 
historischen und die dogmatischen Gesichtspunkte außen vor. Das zweite 
Kapitel meiner Arbeit war ein Abriss der geschichtlichen Entwicklung des 
bischöfl ichen Amtes in den evangelischen Kirchen Bayerns, über die prägen-
den Persönlichkeiten und die entscheidenden Daten bis zur heute gültigen 
Grundlegung in der Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern. 

Das dritte Kapitel widmete ich der dogmatischen Untersuchung.

Absicht im Blick auf das gestellte Thema

Gestatten Sie mir, dass ich mit einem Zitat dazu übergehe, Ihnen die Absicht, 
die Motive hinter meiner Arbeit darzulegen. Willem Visser ’t Hooft sagte:

„Wir leiden noch immer an einer Unsicherheit der Motivierung der öku-
menischen Bewegung. Die innere Stärke und die echte Dynamik einer Sache 
beruhen in erster Linie auf der Klarheit und Reinheit ihrer Motivierung und 
in zweiter Linie auf der Redlichkeit, mit der das entscheidende Motiv vor-
gebracht und verteidigt wird. Nun müssen wir aber leider feststellen, dass 
die christliche Einheitsbewegung von einer ganzen Reihe sehr gemischter 
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Motive wırd Fınmal wırd argumentiert, ass dıe FEinheit die Kırche
stärker. wıirksamer und einfÄussreicher macht der benützt das andere
yTogument, ass WI1r ıIn eıner e1t großer Verbände. natıonaler und ınterna-
tonaler Planung und geme1ınsamer leben und ass dıe Kırche hıer
nıcht zurückstehen Die wıirklıche Schwierigkeıit hegt darın. asSs
die ewegung ür dıe Eınheıt. csobald diese Beweggründe qls Hauptmotive für
die FEinheit vorgebracht werden., dem Zeıtgeist £U| Opfer fallt In diesem Fall
ber hat dıe Sökumenıische ewegung keın e]genes Leben, keıine e]gene Sache
Es g1bt e1n Motıv. das der ewegung wıirklıche Kraft und Unabhäng1igkeıt
verleihen kann, nämlıch. ass dıe CGemennschaft 7U Wesen der Kırche celhst
gehört und ass Spaltung ıIn jeder Form (jottes Plan für Sein Volk verdunkelt.
lheses Motiv [LLUS5S hne Rücksicht auf gegenwärtige trömungen durchge-

werden. Es g1lt 1m Jahrhundert SECHNAUSU W1IEe 1m Jahrhundert. Die
Kırche wıderspricht ıhrem e1igenen Wesen und verleugnet ıhren Sendungsauf-
Lrag, WE S1e gespalten ist Die Kırche braucht Geme1inschaft, nıcht. we1l das
nützlıch. wünschenswert der angenehm Ist. sondern, we1l die CGemennschaft

B7U Wesen ıhres Lebens gehört.

e Erkenntnisse AUS der Teilnahme einem ()berseminar Ende MmMe1-
1ICSs Studıiums 7U Dokument Commun10 Sanctorum den beiıden theo-
logıschen Fakultäten rlangen und Bamberg lheßben miıich mehr und mehr
danach fragen, W welchem un mıt welcher Begründung siıch dıe
Irennung der 1IrC und die damıt verbundenen pastoralen und lıturg1ischen
Grenzziehungen testmachen lassen und nach W1IE VOT aufrecht erhalten werden
können. e Kechtfertigungslehre 1sSt nıcht mehr. SO zumındest eschwö-
1CcH alle, die wohlwollend auf ugsburg 9099 Nıcken Sind ethische
Fragen ? Ist dıe LE.kklesiologie ? e rage nach der tunddıfferenz wurde
evıident. Und JE länger JE mehr ZUS meılınen 1C auf die Wırklichkeni bI-
schöflicher Amter In en Kırchen Das ge1istlıche Amt siıch, als MOg-
hıches Hındernis auf dem Weg £UT LEinheılt, wurde immer wıeder genannt
hber auch das 1SCANOTS amnl 1sSt nıcht der gordische Knoten der Okumene. Das
wurde euthnc Jedoch In der rage nach der Autorität des Amltes In selnen
Ausprägungen In Relatıon Autorıität des E vangelıums und des Herrn der
1IrC darın ann 1ne weIıterführende Antwort lliegen.

Da In einer Doktorarbeıt das kırchliche Amt In selner vollen Breıte Nnıe
und nımmer In (jäaänze bearbeıten 1st, tokussierte ich meın Forschen auf das
evangelısche 1SCHNOTS aInt und dies wıederum exemplarısc. für 1ne konkrete
Iutherische Landeskırche Ich Wl und bın MIr dessen bewusst, dass 1111A0

nımmt 11A0 siıch eINES 1 hemas auch mi1t gewlssen ET  en be-

1llem 1sser I 00 Bılanz, ıIn Ders., ÖOkumenischer Aufbruch auptschriften,
Banı 2, uttgarı 1967, —1e7 210
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Motive getragen wird. Einmal wird argumentiert, dass die Einheit die Kirche 
stärker, wirksamer und einfl ussreicher macht. Oder man benützt das andere 
Argument, dass wir in einer Zeit großer Verbände, nationaler und interna-
tionaler Planung und gemeinsamer Märkte leben und dass die Kirche hier 
nicht zurückstehen darf. […] Die wirkliche Schwierigkeit liegt darin, dass 
die Bewegung für die Einheit, sobald diese Beweggründe als Hauptmotive für 
die Einheit vorgebracht werden, dem Zeitgeist zum Opfer fällt. In diesem Fall 
aber hat die ökumenische Bewegung kein eigenes Leben, keine eigene Sache. 
Es gibt nur ein Motiv, das der Bewegung wirkliche Kraft und Unabhängigkeit 
verleihen kann, nämlich, dass die Gemeinschaft zum Wesen der Kirche selbst 
gehört und dass Spaltung in jeder Form Gottes Plan für sein Volk verdunkelt. 
Dieses Motiv muss ohne Rücksicht auf gegenwärtige Strömungen durchge-
tragen werden. Es gilt im 20. Jahrhundert genauso wie im 1. Jahrhundert. Die 
Kirche widerspricht ihrem eigenen Wesen und verleugnet ihren Sendungsauf-
trag, wenn sie gespalten ist. Die Kirche braucht Gemeinschaft, nicht, weil das 
nützlich, wünschenswert oder angenehm ist, sondern, weil die Gemeinschaft 
zum Wesen ihres Lebens gehört.“6

Die Erkenntnisse aus der Teilnahme an einem Oberseminar am Ende mei-
nes Studiums zum Dokument Communio Sanctorum an den beiden theo-
logischen Fakultäten Erlangen und Bamberg ließen mich mehr und mehr 
danach fragen, wo, an welchem Punkt, mit welcher Begründung sich die 
Trennung der Kirche und die damit verbundenen pastoralen und liturgischen 
Grenzziehungen festmachen lassen und nach wie vor aufrecht erhalten werden 
können. Die Rechtfertigungslehre ist es nicht mehr. So zumindest beschwö-
ren es alle, die wohlwollend auf Augsburg 1999 blicken. Sind es ethische 
Fragen? Ist es die Ekklesiologie? Die Frage nach der Grunddifferenz  wurde 
evident. Und je länger je mehr zog es meinen Blick auf die Wirklichkeit bi-
schöfl icher Ämter in allen Kirchen. Das geistliche Amt an sich, als mög-
liches Hindernis auf dem Weg zur Einheit, wurde immer wieder genannt. 
Aber auch das Bischofsamt ist nicht der gordische Knoten der Ökumene. Das 
wurde deutlich. Jedoch in der Frage nach der Autorität des Amtes in seinen 
Ausprägungen in Relation zur Autorität des Evangeliums und des Herrn der 
Kirche – darin kann eine weiterführende Antwort liegen.

Da in einer Doktorarbeit das kirchliche Amt in seiner vollen Breite nie 
und nimmer in Gänze zu bearbeiten ist, fokussierte ich mein Forschen auf das 
evangelische Bischofsamt und dies wiederum exemplarisch für eine  konkrete 
lutherische Landeskirche. Ich war und bin mir dessen bewusst, dass man 
– nimmt man sich so eines Themas an – auch mit gewissen Verdikten be-

6 Willem A. Visser’t Hooft, Bilanz, in: Ders., Ökumenischer Aufbruch. Hauptschriften, 
Band 2, Stuttgart 1967, S. 204–215, hier S. 210 f.
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legt werden kann, die 1mM 1C auf das bıschöfliche Amt immer wıeder eIN-
mal eäubert werden. Da WwAaren katholisierende lTendenzen auszumachen,
hochkıirchliche Ambıitionen, Anbıiederung den großen Öökumenıischen art-
1ICT und welnter198  NORBERT ROTH  legt werden kann, die im Blick auf das bischöfliche Amt immer wieder ein-  mal geäußert werden. Da wären katholisierende Tendenzen auszumachen,  hochkirchliche Ambitionen, Anbiederung an den großen ökumenischen Part-  ner und so weiter ... Wer zu solchen Argumenten meint greifen zu müssen,  dem will ich erneut sagen: Es ging und geht mir nie um das Bischofsamt im  Luthertum an sich, sondern immer um die Chancen für die sichtbare Einheit  der Kirche, die sich hinter diesem Amt verbergen. Und die sichtbare Einheit  der Kirche ist — und da mache ich mir die Gedanken Visser ’t Hoofts ganz zu  eigen — nie und nimmer verzweckt, ist nie Mittel, um etwas zu erreichen. Sie  gehört zum Wesen der Kirche.  Die Hypothese, die ich hoffte, widerlegt oder bestätigt zu bekommen, lau-  tete:  Das Handeln von Personen im bischöflichen Dienst differiert über die  konfessionellen Grenzen hinweg nur insofern, als unterschiedliche Personen  und Geschlechter dieses leitende Amt bekleiden. Selbst divergierende juristi-  sche oder theologische Legitimationen der bischöflichen Ämter wirken sich  im Vollzug der Episkope nur sehr eingeschränkt aus. Es ist also zu fragen,  ob die in der Geschichte entstandenen Kirchenordnungen ausgehend von  den faktischen Vollzügen der Episkope an Schrift und Bekenntnis zu über-  prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren sind. Die kritische Überprüfung  der Kirchenstrukturen geschieht dabei aber nicht um ihrer selbst willen, son-  dern um des Evangeliums willen, das die sichtbare Einheit der Kirche als  Sammlung der in die Nachfolge Jesu gerufenen Menschen verkündet.  Im Laufe der Interviews wurde schon deutlich, dass sich diese These  mehr bestätigen als widerlegen lassen wird. Nicht zuletzt im unmittelba-  ren Vergleich der konfessionell unterschiedlichen Interviews. Natürlich, die  theologisch-dogmatischen Begründungen für eine bestimmte Struktur und  Vollmacht des bischöflichen Dienstes in und an der Kirche bleiben diver-  gent. Diese Begründungen waren aber nicht Gegenstand der Befragung, son-  dern das aktuelle und konkrete Tun. Dieses jedoch weist keine so gewichti-  gen Unterschiede im Vollzug auf, als dass eine bleibend kirchentrennende  Wirklichkeit durchzuhalten ist. Für die lutherische Seite könnte das heißen,  dass sie ihre Kirchenordnung der faktischen Wirklichkeit anpassen könnte —  wenn sie das wollte, nicht weil sie müsste. Denn diese Freiheit besitzt sie, im  Gegensatz zur anglikanischen, zur orthodoxen und zur römisch-katholischen  Kirche. Warum der Ball bei uns Lutheranern liegt, will ich nun gerne verdeut-  lichen. Doch zunächst ein kurzer Überblick über die Geschichte des evange-  lischen Bischofsamtes in Bayern.Wer Olchen Argumenten me1ı1nnt reifen mussen,
dem 11l ich erNeut SCH ESs Z1iNg und gecht M1r N1ıe das Bıschofsamt 1mM
L uthertum sıch, sondern immer dıe C'’hancen für dıe sıchtbare Einheılt
der Kırche, die siıch hınter diesem Amt verbergen. Und die siıchtbare Einheılt
der Kırche 1sSt und da mache ich MIr dıe edanken V1isser f Hoofts SALZ
eigen N1ıe und nımmer verzweckt, 1sSt N1ıe ıttel, EeIwas etrreichen. S1e
schö 7U Wesen der 1IrC
e ypothese, dıe ich hoffte, wıiderlegt Oder bestätigt bekommen, lau-

Teie
Das Handeln VON Personen 1mM bıschöfliıchen Lhenst dıfferlert über dıe

konfessionellen TeENzZeEN hinweg 1IUT insofern, als unterschiedliche Personen
und Gieschlechter dieses leıtende Amt ekle1ıden SeIbst dıivergierende JUrISt1-
sche Oder theologische Leg1itimationen der bıschöfliıchen Amter wıirken siıch
1mM Vollzug der P1Sskope csehr eingeschränkt AUS ESs 1sSt aIsSO fragen,
b dıe In der Geschichte entstandenen Kırchenordnungen ausgehend VON

den taktıschen Vollzügen der PIskope chriıft und Bekenntnis über-
prüfen und gegebenenfalls korrigleren Ssınd. e kritische Überprüfung
der Kırchenstrukturen geschieht e1 aber nıcht iıhrer selhest wiıllen, s()[1-

dern des E vangelıums wiıllen, das die sıchtbare Einheılt der Kırche als
ammIung der In die Nachfolge Jesu gerufenen Menschen verkündet.

Im auTe der Interviews wurde schon CUllic dass siıch diese 1 hese
mehr bestätigen als wıiderlegen lassen WITd. 1C zuletzt 1mM unmıiıttelha-
1CcH Vergleich der konfessionell unterschiedlichen Interviews. aturlıc dıe
theologisch-dogmatischen Begründungen für 1ne bestimmte truktur und
Vollmacht des bıschöfliıchen I henstes In und der 1IrC leiben dıver-
gent Lhese Begründungen WAlcCTI ahber nıcht Gegenstand der efragung, s()[1-

dern das AKTUENE und konkrete Iun Lheses jedoch WEeIST keiıne gewicht1-
CI Unterschlede 1mM Vollzug auf, als dass 1ne e1DEN! kırchentrennende
Wiırklichkeit durchzuhalten Ist Für die Iutherische NSe1ite könnte das heißen,
dass 1E ıhre Kırchenordnung der taktıschen Wırklichkeit könnte
WENNn 1E€ das wollte, nıcht we1l 1E mMuUussSte. Denn diese Freiheıt besıtzt s1e, 1mM
Gegensatz £UT anglıkanıschen, £UT orthodoxen und römIıisch-katholischen
1IrC Warum der Ball be1 N Lutheranern 1egt, 111 ich U  - CIn verdeut-
lıchen och zunächst eın kurzer Überblick über die Geschichte des C VadllSC-
ıschen Bıschofsamtes In Bayern.
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legt werden kann, die im Blick auf das bischöfl iche Amt immer wieder ein-
mal ge äußert werden. Da wären katholisierende Tendenzen auszumachen, 
hochkirchliche Ambitionen, Anbiederung an den großen ökumenischen Part-
ner und so weiter … Wer zu solchen Argumenten meint greifen zu müssen, 
dem will ich erneut sagen: Es ging und geht mir nie um das Bischofsamt im 
Luthertum an sich, sondern immer um die Chancen für die sichtbare Einheit 
der Kirche, die sich hinter diesem Amt verbergen. Und die sichtbare Einheit 
der Kirche ist – und da mache ich mir die Gedanken Visser ’t Hoofts ganz zu 
eigen – nie und nimmer verzweckt, ist nie Mittel, um etwas zu erreichen. Sie 
gehört zum Wesen der Kirche.

Die Hypothese, die ich hoffte, widerlegt oder bestätigt zu bekommen, lau-
tete: 

Das Handeln von Personen im bischöfl ichen Dienst differiert über die 
konfessionellen Grenzen hinweg nur insofern, als unterschiedliche Personen 
und Geschlechter dieses leitende Amt bekleiden. Selbst divergierende juristi-
sche oder theologische Legitimationen der bischöfl ichen Ämter wirken sich 
im Vollzug der Episkopé nur sehr eingeschränkt aus. Es ist also zu fragen, 
ob die in der Geschichte entstandenen Kirchenordnungen ausgehend von 
den faktischen Vollzügen der Episkopé an Schrift und Bekenntnis zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren sind. Die kritische Überprüfung 
der Kirchenstrukturen geschieht dabei aber nicht um ihrer selbst willen, son-
dern um des Evangeliums willen, das die sichtbare Einheit der Kirche als 
Sammlung der in die Nachfolge Jesu gerufenen Menschen verkündet. 

Im Laufe der Interviews wurde schon deutlich, dass sich diese These 
mehr bestätigen als widerlegen lassen wird. Nicht zuletzt im unmittelba-
ren Vergleich der konfessionell unterschiedlichen Interviews. Natürlich, die 
theologisch-dogmatischen Begründungen für eine bestimmte Struktur und 
Vollmacht des bischöfl ichen Dienstes in und an der Kirche bleiben diver-
gent. Diese Begründungen waren aber nicht Gegenstand der Befragung, son-
dern das aktuelle und konkrete Tun. Dieses jedoch weist keine so gewichti-
gen Unterschiede im Vollzug auf, als dass eine bleibend kirchentrennende 
Wirklichkeit durchzuhalten ist. Für die lutherische Seite könnte das heißen, 
dass sie ihre Kirchenordnung der faktischen Wirklichkeit anpassen könnte – 
wenn sie das wollte, nicht weil sie müsste. Denn diese Freiheit besitzt sie, im 
Gegensatz zur anglikanischen, zur orthodoxen und zur römisch-katholischen 
Kirche. Warum der Ball bei uns Lutheranern liegt, will ich nun gerne verdeut-
lichen. Doch zunächst ein kurzer Überblick über die Geschichte des evange-
lischen Bischofsamtes in Bayern. 
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Kurzer hıistorıscher Abrıss Im IC auf Bayern
e RKeformatıon erheftf In den Fürstentümern, G’rafschaften, Reichsstädten,
Biıstümern und Ahteıijen 1mM (Gieblet des heutigen Bayern csechr unterschlied-
ıch ährend dıe me1lsten Reichsstädte en Nürnberg sehr früh,
konsequent, jedoch emäßıgt die RKeformatıon einführten, Neben manche
egenden des heutigen Bayern VON den Lehren nahezu unberührt In
Franken WAlcCTI dıe beiden Markgrafschaften Brandenburg-Ansbach und Tan-
denburg-Kulmbach die wichtigsten Pfeiler der Reformatıon In der Fläche

Für das evangelısche Biıschofsamt sınd dıe ersten Kırchenordnungen
wichtig, die In den Markgrafschaften und In den Reichsstädten eingeführt
wurden. In der Markgrafschaft und 1mM (Gieblet der Reichssta ürnberg
wurden früh Vıisıtationen durchgeführt, denen dıe arrer für e1in „Verhör‘,
das S1e€ VOT e1ner AUS Gelistlichen und Ratsherren bestehenden KOommı1ssıon
abzulegen hatten, vorgeladen wurden. In Ansbach wurden für Jedes regıonale
Amt Superintendenten beruften, deren ufgaben, Zuständıigkeıten und Be-
fugn1sSse aber nıcht klar geregelt Das eNnlende Gespür für die Not-
wendigkeıt eINES geistlichen epi1skopalen uftrages gecht schon AUS den C] S-

ten Kırchenordnungen hervor. S1e reifen das 1 hema des bıschöfliıchen
Aufsichtsdienstes als geistliche Aufgabe weder für eın Amt noch für 1ne
KReg1ion auf, sondern 1sSt lediglıch e1in Behelfsamt der weltlichen UÜbrigkeıit,
das mıt sehr eingeschränkten Befugnissen ausgestatte Das gilt sowohl
für den Lhenst des Superintendenten W1IE auch für die übergeordnete nstanz
hierzu, die Vısıtatoren. Bemerkenswert 1st, dass die Visıtatoren bereıts In der
Kırchenordnung VON 525 als Dauereinrichtung erscheınen, und In der Funk-
t10on als Vısıtatoren n}  ‘5 seizen HN Ordnen“ 1E€ die Superintendenten.
SOomıt 1sSt mi1t den Vısıtatoren 1ne Zwischenıinstanz geschaltet SCWESCNH, dıe
nach der E:p1sode der (Generalsuperintendenten und der Kreisdekane mi1t dem
heutigen Amt der KRegionalbıschöfe vergliıchen werden annn

Der Augsburger KRelıgionsfrieden VON 555 und dıe damıt verbundene
einstweilige estigung der konfessionellen Zertrennung In den Ländern Bay-
1 11Ss chufen TICLIC Voraussetzungen. SO wurde 556 In Ansbach 1ne S5Synode
abgehalten. Lheses Datum kennzeichnet auch für die rage nach dem bI-
schöflichen enst 1mM evangelıschen Bayern 1ne entscheidende CZMarke.
Denn In den Überlegungen hinsıchtlich der lıturg1ısch-theolog1ischen UOrdnung
wurde e1in Ruf nach arenden Kegelungen für die Struktur der Kırchenle1i-
[ung laut SO spielten In Ansbach der Superintendent VON ST Johannıis und
der Hof- und Stiftsprediger VON ST (G(rumbertus bereıts Se1t 525 1ne wıich-
t1ge In Fragen des Kırchenregiments für dıe I1 Markgrafschaft.
Daraus entwıickelte sıch 1ne oppelte Leitungsstruktur In der 1IrC VON
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2. Kurzer historischer Abriss im Blick auf Bayern

Die Reformation verlief in den Fürstentümern, Grafschaften, Reichsstädten, 
Bistümern und Abteien im Gebiet des heutigen Bayern sehr unterschied-
lich. Während die meisten Reichsstädte – allen voran Nürnberg – sehr früh, 
konsequent, jedoch gemäßigt die Reformation einführten, blieben manche 
Gegenden des heutigen Bayern von den neuen Lehren nahezu unberührt. In 
Franken waren die beiden Markgrafschaften Brandenburg-Ansbach und Bran-
denburg-Kulm bach die wichtigsten Pfeiler der Reformation in der Fläche.

Für das evangelische Bischofsamt sind die ersten Kirchenordnungen 
wich tig, die in den Markgrafschaften und in den Reichsstädten eingeführt 
wurden. In der Markgrafschaft und im Gebiet der Reichsstadt Nürnberg 
 wurden früh Visitationen durchgeführt, zu denen die Pfarrer für ein „Verhör“, 
das sie vor einer aus Geistlichen und Ratsherren bestehenden Kommission 
abzulegen hatten, vorgeladen wurden. In Ansbach wurden für jedes  regionale 
Amt Superintendenten berufen, deren Aufgaben, Zuständigkeiten und Be-
fugnisse aber nicht klar geregelt waren. Das fehlende Gespür für die Not-
wendigkeit eines geistlichen episkopalen Auftrages geht schon aus den ers-
ten Kirchenordnungen hervor. Sie greifen das Thema des bischöfl ichen 
Aufsichtsdienstes als geistliche Aufgabe weder für ein Amt noch für eine 
Region auf, sondern es ist lediglich ein Behelfsamt der weltlichen Obrigkeit, 
das mit sehr eingeschränkten Befugnissen ausgestattet war. Das gilt sowohl 
für den Dienst des Superintendenten wie auch für die übergeordnete Instanz 
hierzu, die Visitatoren. Bemerkenswert ist, dass die Visitatoren bereits in der 
Kirchenordnung von 1528 als Dauereinrichtung erscheinen, und in der Funk-
tion als Visitatoren „erneuern, setzen und ordnen“ sie die Superintendenten. 
Somit ist mit den Visitatoren eine Zwischeninstanz geschaltet gewesen, die 
nach der Episode der Generalsuperintendenten und der Kreisdekane mit dem 
heutigen Amt der Regionalbischöfe verglichen werden kann.

Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 und die damit  verbundene 
 einstweilige Festigung der konfessionellen Zertrennung in den Ländern Bay-
erns schufen neue Voraussetzungen. So wurde 1556 in Ansbach eine Synode 
abgehalten. Dieses Datum kennzeichnet auch für die Frage nach dem bi-
schöfl ichen Dienst im evangelischen Bayern eine entscheidende Wegmarke. 
Denn in den Überlegungen hinsichtlich der liturgisch-theologischen Ordnung 
wurde ein Ruf nach klärenden Regelungen für die Struktur der Kirchenlei-
tung laut. So spielten in Ansbach der Superintendent von St. Johannis und 
der Hof- und Stiftsprediger von St. Gumbertus bereits seit 1528 eine wich-
tige Rolle in Fragen des Kirchenregiments für die ganze Markgrafschaft. 
Daraus entwickelte sich eine doppelte Leitungsstruktur in der Kirche von 
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Brandenburg-Ansbach. SO wurden die beiıden leıtenden Gelistlichen VON Ans-
bach Keimzelle sowohl für das siıch entwıckelnde KOonsistorıum WI1IE auch
für dıe E1inrichtung des Amltes eINESs (Generalsuperintendenten. e Kon-
sıstorl1alordnung VON 594 bıldet den Ahschluss eINes langen eges hın
einer stahıilısıerten protestantischen Kırchenstruktur. Württembergischer FEIn-
UuUSsSs üuhrte dazu, dass In Ansbach e1in Kons1ıstorum errichtet wurde, das
AUS dre1 Iheologen und dre1 polıtıschen Räten estand Lheser /Zentralbe-
OFT eignete VON Anfang 1ne große Machtfülle, dass das gesamte
Kırchenwesen In der Markgrafschaft den Gepflogenheiten In der es1-
denzstadt ausgerichtet wurde. e vielfältigen admınıstratıven, kyberneti-
schen und visıtatorischen ufgaben sınd Urc die Konsistor1alordnung VON

594 geregelt, 1ne Urdnung, dıe kırchenrechtlich ange nachwiırkte und hıs
heute für dıe E vangelısch-Lutherische Kırche In Bayern strukturbilden! Ist

Uurc den Keichsdeputationshauptschluss VON 8053 veränderte sıch
ohl dıe geographische als auch die konfessionelle S1tuation des heutigen
Bayern. twa eın Drittel der Bevölkerung ehörte tortan der evangelısch-
Iutherischen Kırche e erfassungsurkunde VOoO 26 Maı S18 siıcherte
en Eiınwohnern des Könıigreichs VO auDeNSsS- und (Gew1ssensftfreihelt

/u einem Konkordat zwıischen München und RKRom kam 1817, und
wen1g später wurde das üher die INNeEerN kırchlichen Angelegenheiten
der protestantischen ((gesammtgemeinde”, das Protestantenedikt
VO 26 Maı S18 erlassen. 809 schon das G(Greneraltkonsistorium als
Abteilung des bayeriıschen Innenminıisteriums entstanden, welches für dıe
Belange der protestantischen Gesamtgemeinde zuständıg WAl. urc das
„Protestantenedikt“ VON S18 rhlielt das (ieneralkonsistorium die Bezeıich-
HNUNS „Oberkonsistorium ” und den arakter e1lner selbständıgen, dem Innen-
mMıNıSterıumM unterstellten geistlichen Behörde des Landesherren als S LTE
HH eDLSCODUS”, der dıe dre1 anderen Kons1ıstorien In Ansbach, ayreut und
Speyer und das Dekanat München unmıiıttelbar nachgeordnet

Dem (O)berkons1istorium O  ag die Oberste UTSIC über alle arrer und
GGemeı1inden, welche durch die Mıttelorgane ausübte: dıe 73 Lhstrikts-De-
ane und dıe Konsı1ıstorien In Ansbach und Bayreuth Das Münchner Her-
kons1istorium üuhrte die theologischen xamına UrCc erteijlte die ewi1l-
lıgung £UT ()rdınation der Kandıdaten, die e1in Kreiskıiırchenrat nach der ersten

Prüfung mi1t Zuziehung der Stadtgeistlichen SEINES Wohnortes aIsSO Oohne
irgendeine Beteillgung der LDhstriktsdekane erteilen hatte Fın Daye-
risches Speziınkum Wl dıe strikt geregelte ehraufsich über die arrer,

der ahber der Lhstriktsdekan auch nıcht substantiell beteiulgt Das
Münchner ()berkons1istorium üuhrte „„d1ıe Oberste UTsSIC über die Lehre‘,
und £ W praktısch dergestalt, dass saämthche arrer einmal Jährlıch 1ne 1ıh-
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Brandenburg-Ansbach. So wurden die beiden leitenden Geistlichen von Ans-
bach zur Keimzelle sowohl für das sich entwickelnde Konsistorium wie auch 
für die Einrichtung des Amtes eines Generalsuperintendenten. Die Kon-
sistorialordnung von 1594 bildet den Abschluss eines langen Weges hin zu 
einer stabilisierten protestantischen Kirchenstruktur. Württembergischer Ein-
fl uss führte dazu, dass in Ansbach ein Konsistorium errichtet wurde, das 
aus drei Theologen und drei politischen Räten bestand. Dieser Zen tral be-
hörde eignete von Anfang an eine große Machtfülle, so dass das gesamte 
Kirchenwesen in der Markgrafschaft an den Gepfl ogenheiten in der Resi-
denz stadt ausgerichtet wurde. Die vielfältigen administrativen, kyberneti-
schen und visitatorischen Aufgaben sind durch die Konsistorialordnung von 
1594 geregelt, eine Ordnung, die kirchenrechtlich lange nachwirkte und bis 
heute für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern strukturbildend ist.

Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 veränderte sich so-
wohl die geographische als auch die konfessionelle Situation des heutigen 
Bayern. Etwa ein Drittel der Bevölkerung gehörte fortan der evangelisch-
lutherischen Kirche an. Die Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818  sicherte 
allen Einwohnern des Königreichs volle Glaubens- und Gewissensfreiheit 
zu. Zu einem Konkordat zwischen München und Rom kam es 1817, und 
wenig später wurde das „Edikt über die innern kirchlichen Angelegenheiten 
der protestantischen Gesammtgemeinde“, das so genannte Protestantenedikt 
vom 26. Mai 1818 erlassen. 1809 war schon das Generalkonsistorium als 
Abteilung des bayerischen Innenministeriums entstanden, welches für die 
Be lange der protestantischen Gesamtgemeinde zuständig war. Durch das 
„Pro testantenedikt“ von 1818 erhielt das Generalkonsistorium die Bezeich-
nung „Oberkonsistorium“ und den Charakter einer selbständigen, dem In nen-
ministerium unterstellten geistlichen Behörde des Landesherren als „sum-
mus episcopus“, der die drei anderen Konsistorien in Ansbach, Bayreuth und 
Speyer und das Dekanat München unmittelbar nachgeordnet waren.

Dem Oberkonsistorium oblag die oberste Aufsicht über alle Pfarrer und 
Gemeinden, welche es durch die Mittelorgane ausübte: die 73 Distrikts-De-
kane und die Konsistorien in Ansbach und Bayreuth. Das Münchner Ober-
konsistorium führte die theologischen Examina durch, erteilte die Be wil-
ligung zur Ordination der Kandidaten, die ein Kreiskirchenrat nach der ersten 
Prüfung mit Zuziehung der Stadtgeistlichen seines Wohnortes – also ohne 
irgendeine Beteiligung der Distriktsdekane – zu erteilen hatte. Ein baye-
risches Spezifi kum war die strikt geregelte Lehraufsicht über die Pfarrer, 
an der aber der Distriktsdekan auch nicht substantiell beteiligt war. Das 
Münchner Oberkonsistorium führte „die oberste Aufsicht über die Lehre“, 
und zwar praktisch dergestalt, dass sämtliche Pfarrer einmal jährlich eine ih-
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1ICcCT Predigten einreichen SOWIE „e1Ine wıissenschaftliche und 1ne praktısche
ragı  .. bearbeıten MUSSIEN, dıe der zuständige Kreiskıiırchenrat tellte und de-
1CcH Bearbeitung beurteıilte. e Istr  sdekane hatten e1 lediglich dıe
Funktıion, den Pfarrern die /Zensuren übermuitteln.

Mıt dem Ende der Monarchıe 015 der bayerıische Staat bestrebt, mıt
den Protestanten In Bayern parallele Verträge 7U Konkordat mi1t der 1IrC
VON RKRom abzuschließen SO steht als Ahschluss der langen Entwıicklung
der Irennung der Kırche VOoO Staat der Staatskırchenvertrag zwıischen der
E, vangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern und dem Freistaat Bayern. e
erste Kırchenverfassung der E vangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern eNL-
stand 1mM = 9020 In erstaunlıcher nalogıe baut siıch die UOrdnung der
E, vangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern 1mM Vergleich 7U Freistaat Bay-
CI auf /

Am Januar 9'/)2 Irat die überarbeıtete Kırchenverfassung In Kraft, dıe
TICLIC Ak7ente unfer anderem auch 1mM 1C auf den Dekanatsbezirk als e1gen-
ständıge „mıiıttlere ene  .. und In der Beschreibung des Amltes des Lan-
deshbischofs SEIZ7Te es In em ann diese Revisıion der Verfassung als 1ne
behutsame Fortentwicklung der Verfassung VON 072() gelten. 1ne umfas-
sende Überprüfung der Verfassungsstrukturen In den 1990er ahren üuhrte
£UT Novelle der Kırchenverfassung VOoO Dezember 1999, die mıt Wırkung
VO Januar 2000 die Euınführung der Amtsbezeichnung „Reg1ional-
bıschof/ Regionalbischöfin” für die bısherigen Kreisdekane und dıe FEIn-
rung einer Amtszeıtbegrenzung für den Landeshısche (einmalıge Wahl
für die Dauer VON ZWO Jahren) und die weılteren Mıtglieder des Lan-

|DITS Kırchengemeinden mıt der Leıtung VOHN Kırchenvorstand und (ın der Regel) dem
Pfarrer als erstem Vorsitzenden stehen den kommunalen Geme1inde-, Marktgeme1inde-
und/oder Stadträten mıt dem Bürgermeıster der Spiıtze gegenüber. e der
Kreisverwaltungen mıt dem Kreistag und dem 1 andrat der Spıtze en iıhre rch-
1C araliliele In den Dekanatsstrukturen mıt Dekanatssynode und dem an der
Spıtze. |DITS Kegierungsbezirke sSınd Verwaltungseinheiten mıt e1Nner parlamentarıschen
Vertretung und dem Kegierungspräsiıdenten In der Leitung Auf d1eser eNe stehen dıe
Kırchenkreise und deren RKegionalbıschöfe der Spiıtze dort g1bt C keine synodale
Instanz, ennn der rchenkreis Ist keine körperschaftlıche TO MTtentlichen Rechts
In der Landeskırche Schlıeßlic bılden autf sSTaatllıcher e1le der Landtag, dıe AaNdeS-
regierung mıt dem Mınısterpräsiıdenten dıe Spıtze der bayerıschen taatsverfassung,
während auftf der e1le der Landeskırche dıe Landessynode mıt dem Landessynodal-
ausschuss und dem 1Landeskırchenrat dıe „parlamentarısche””, der 1Landesbische dıe
personale Leıtung der Evangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern wahrnehmen. DIie
ILG Verschmelzung VOHIN TITC und Stagatswesen ist CIn Phänomen, das den Protestan-
(1SMUS In Bayern pragte und uch Immer och prag
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rer Predigten einreichen sowie „eine wissenschaftliche und eine praktische 
Frage“ bearbeiten mussten, die der zuständige Kreiskirchenrat stellte und de-
ren Bearbeitung er beurteilte. Die Distriktsdekane hatten dabei lediglich die 
Funktion, den Pfarrern die Zensuren zu übermitteln.

Mit dem Ende der Monarchie 1918 war der bayerische Staat bestrebt, mit 
den Protestanten in Bayern parallele Verträge zum Konkordat mit der Kirche 
von Rom abzuschließen. So steht als Abschluss der langen Entwicklung 
der Trennung der Kirche vom Staat der Staatskirchenvertrag zwischen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und dem Freistaat Bayern. Die 
erste Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ent-
stand im Jahr 1920. In erstaunlicher Analogie baut sich die Ordnung der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Vergleich zum Freistaat Bay-
ern auf.7

Am 1. Januar 1972 trat die überarbeitete Kirchenverfassung in Kraft, die 
neue Akzente unter anderem auch im Blick auf den Dekanatsbezirk als eigen-
ständige „mittlere Ebene“ und in der Beschreibung des Amtes des Lan-
desbischofs setzte. Alles in allem kann diese Revision der Verfassung als eine 
behutsame Fortentwicklung der Verfassung von 1920 gelten. Eine um fas-
sende Überprüfung der Verfassungsstrukturen in den 1990er Jahren führte 
zur Novelle der Kirchenverfassung vom 6. Dezember 1999, die mit Wirkung 
vom 1. Januar 2000 u. a. die Einführung der Amtsbezeichnung „Regional-
bischof/Regionalbischöfi n“ für die bisherigen Kreisdekane und die Ein-
führung einer Amtszeitbegrenzung für den Landesbischof (einmalige Wahl 
für die Dauer von zwölf Jahren) und die weiteren Mitglieder des Lan- 

7 Die Kirchengemeinden mit der Leitung von Kirchenvorstand und (in der Regel) dem 
Pfarrer als erstem Vorsitzenden stehen den kommunalen Gemeinde-, Marktgemeinde- 
und/oder Stadträten mit dem Bürgermeister an der Spitze gegenüber. Die Struktur der 
Kreisverwaltungen mit dem Kreistag und dem Landrat an der Spitze haben ihre kirch-
liche Parallele in den Dekanatsstrukturen mit Dekanatssynode und dem Dekan an der 
Spitze. Die Regierungsbezirke sind Verwaltungseinheiten mit einer parlamentarischen 
Vertretung und dem Regierungspräsidenten in der Leitung. Auf dieser Ebene stehen die 
Kirchenkreise und deren Regionalbischöfe an der Spitze – dort gibt es keine synodale 
Instanz, denn der Kirchenkreis ist keine körperschaftliche Größe öffentlichen Rechts 
in der Landeskirche. Schließlich bilden auf staatlicher Seite der Landtag, die Landes-
regierung mit dem Ministerpräsidenten die Spitze der bayerischen Staatsverfassung, 
während auf der Seite der Landeskirche die Landessynode mit dem Landessynodal-
ausschuss und dem Landeskirchenrat die „parlamentarische“, der Landesbischof die 
personale Leitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern wahrnehmen. Die 
enge Verschmelzung von Kirche und Staatswesen ist ein Phänomen, das den Protestan-
tismus in Bayern prägte und auch immer noch prägt.
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deskıirchenrates beinhaltete e Verfassung der E, vangeliısch-Lutherischen
1IrC In Bayern hat auch 1mM 1NDIIC auf das Bıschofsamt 1ne Entwick-
lung durchgemacht.

NSe1it In  eifen der Verfassung VON 072() besıtzt die E vangelisch-Lu-
therische 1IrC In Bayern VvIier kırchenleitende Urgane. /Zum Eirsten dıe
Landessynode, die für 1ne Periode VON sechs ahren gewählt wırd und WEeI1-
mal 1mM Jahr zusammentrtıtt. e S5Synode WIT| tändıg Vertrefen Urc den
Landessynodalausschuss, der siıch unfer dem Vors1itz des Präsıdenten Oder
der Präsıdentin der Landessynode versammelt. Als Drittes kommt der Tan-
deskirchenrat hınzu und viertens schheßlich der Landesbischof. Der Landes-
lschof IsSt alsO 1ne eigenständıge Kechtsperson der Landeskırche

uffällıg für die bayerische Landeskırche 1St, dass dıe Verfassung 1mM
Vergleich anderen Landeskırchen einen starken Ausbau der Rechtsstel-
lung des Landesbiıschofs erkennen lässt SO annn der Landeshısche auch
Befugn1isse In Alleinzuständigkeıt wahrnehmen: SO IsSt der Landeshıschc
der E, vangelisch-Lutherischen Kırche In Bayern e1in „verfassungsunmıittel-
bhares Urgan”, als das W1IE die Verfassung VON 072() tormuherte y
der Spıtze der Landeskırchi steht Weıter hieß e E dass dıe Landeskırche
.„Oberhirtliıch" und „rechtlıch" habe Er mMUSSsSe dıe Ernennung
der Pfarrerinnen und Pfarrer vollzıiehen ebenso W1IE die der Beamten 1mM
Kırchendilenst. Schließlic hat die kırchlichen (iesetze auszufertigen und

verkünden, eın eC das große Bedeutung erlangen kann, VOT em 1mM
1NDII1C auf das inspruchs- und Auflösungsrecht gegenüber der 5Synode.
Der Landeshıschce ann we1l immer berechtigt lst, den Sitzungen
der Landessynode teilzunehmen und jJederzeıt hören 1sSt die Be-
schlüsse der 5Synode 1NSpruc. rheben Darın ze1ıgt siıch dıe Möglıchkeit
des bayerischen Landesbischofs, Le1itungsgewalt auch gegenüber der S5Synode
wahrzunehmen. Sollte siıch die Lage zuspıtzen, annn der Landesbıische dıe
5Synode S0ORdI auNösen. Dennoch üubt der Landeshıischo der E, vangelısch-
1 utherischen 1IrC In Bayern e1in Biıschofsamt mi1t synodalem und kol-
legi1alem arakter AUS Er 1sSt der Landessynode gegenüber £UT UusSKun
verpflichtet, und d1ese annn jJederzeıt Anträge, nregungen und nfragen

ıhn richten. Am deuthichsten ıchtbar WIT| dies aber darın, dass der Lan-
desbischof VON der Landessynode ewählt WITd. Wiıll dıe Landessynode den
Landeshıschce wıeder abberufen, gcht das mi1t e1ner /Zweidrnittelmehrheit
e E, vangelısch-Lutherische Kırche In Bayern 1sSt 1ne der wen1igen Lan-

deskırchen, In der mehr als 1IUT eın eın kollegiales Leıitungsorgan en
Ist Man e E ehben nıcht alleın dem Obersten Verwaltungsorgan, sprich
dem Landeskırchenrat 1mM Landeskırchenamt, die wichtigen Funktionen der
Kırchenleitung überlassen, sondern dem Landeshısche als einer FEıinzel-
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deskirchen rates beinhaltete. Die Verfassung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern hat auch im Hinblick auf das Bischofsamt eine Entwick-
lung durchgemacht.

Seit Inkrafttreten der Verfassung von 1920 besitzt die Evangelisch- Lu-
therische Kirche in Bayern vier kirchenleitende Organe. Zum Ersten die 
Landessynode, die für eine Periode von sechs Jahren gewählt wird und zwei-
mal im Jahr zusammentritt. Die Synode wird ständig vertreten durch den 
Landessynodalausschuss, der sich unter dem Vorsitz des Präsidenten oder 
der Präsidentin der Landessynode versammelt. Als Drittes kommt der Lan-
deskirchenrat hinzu und viertens schließlich der Landesbischof. Der Landes-
bischof ist also eine eigenständige Rechtsperson der Landeskirche.

Auffällig für die bayerische Landeskirche ist, dass die Verfassung im 
Vergleich zu anderen Landeskirchen einen starken Ausbau der Rechtsstel-
lung des Landesbischofs erkennen lässt. So kann der Landesbischof auch 
Befugnisse in Alleinzuständigkeit wahrnehmen: So ist der Landesbischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ein „verfassungsunmittel-
bares Organ“, als das er – wie es die Verfassung von 1920 formulierte – „an 
der Spitze der Landeskirche“ steht. Weiter hieß es, dass er die Landeskirche 
„oberhirtlich“ und „rechtlich“ zu vertreten habe. Er müsse die Ernennung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer vollziehen ebenso wie die der Beamten im 
Kirchendienst. Schließlich hat er die kirchlichen Gesetze auszufertigen und 
zu verkünden, ein Recht, das große Bedeutung erlangen kann, vor allem im 
Hinblick auf das Einspruchs- und Aufl ösungsrecht gegenüber der Synode. 
Der Landesbischof kann – weil er immer berechtigt ist, an den Sitzungen 
der Landessynode teilzunehmen und jederzeit zu hören ist – gegen die Be-
schlüsse der Synode Einspruch erheben. Darin zeigt sich die Möglichkeit 
des bayerischen Landesbischofs, Leitungsgewalt auch gegenüber der Synode 
wahrzunehmen. Sollte sich die Lage zuspitzen, kann der Landesbischof die 
Synode sogar aufl ösen. Dennoch übt der Landesbischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern ein Bischofsamt mit synodalem und kol-
legialem Charakter aus: Er ist der Landessynode gegenüber zur Auskunft 
verpfl ichtet, und diese kann jederzeit Anträge, Anregungen und Anfragen 
an ihn richten. Am deutlichsten sichtbar wird dies aber darin, dass der Lan-
des bischof von der Landessynode gewählt wird. Will die Landessynode den 
Landesbischof wieder abberufen, geht das mit einer Zweidrittelmehrheit.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ist eine der wenigen Lan-
deskirchen, in der mehr als nur ein rein kollegiales Leitungsorgan zu fi nden 
ist. Man wagte es, eben nicht allein dem obersten Verwaltungsorgan, sprich 
dem Landeskirchenrat im Landeskirchenamt, die wichtigen Funktionen der 
Kirchenleitung zu überlassen, sondern dem Landesbischof als einer Einzel-
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CISON einNıge entscheidende Vollmachten auch 1mM Gegenüber S5Synode
und 7U Landeskırchenrat übertragen.
e KRegionalbıschöfe (vormals Kreisdekane) sınd arrer, dıe In das

„kırchenleıitende Amt 1mM Bereich eINes Kırchenkreises"“ berufen wurden.
E1iniıge ufgaben, dıe dem Landeshıschc zufallen, sınd auf das Amt des
Kreisdekans verlagert worden. e1 siıch die rage nach dem Verhältnıis der
beiden Amter zueınander stellt Mıt der Kırchenverfassung VON 072() WUT-

den auch dıe IırchenkreIsSEe geschaffen. orläufng gab dre1 1rche  e1s:
Ansbach, ayreut und München 034 kam der I1ırchNhenNKrTEIS ürnberg
HiINnZu, 051 KRegensburg und schheßlich 0‘/1 der IrchHheNKTEIS ugsburg,

dass heute sechs Kırchenkreise bestehen. e Kırchenkreise WAlcCTI und
sınd reine Visıtationsbezirke, S1e€ en keine eigenen synodalen Urgane und
sınd keine eigenständıge Kechtsperson. An der Spıtze des Kırchenkreises
stand Se1t 072() e1in hberkıirchenr.: als „Kreisdekan“. I Heses Amt 1ne
völlıge Neuschöpfung der Kıirchenverfassung, hatte ahber explızıt l1sSchöf-
1C ufgaben übernehmen. e Schaffung gleich zweler .„oberhıirtlı-
her‘'  ec Amter auf WEe1 verschliedenen Ebenen also Kırchenpräsident und
Kreisdekan lässt den bısherigen angel regıionaler und auch e1istl1-
cher Kırchenleitung erkennen. Bısher Kırchenleitung weıtgehend f£EC11-

tralısıert und mi1t Verwaltung iıdentihNzıert worden. In Anlehnung die (1e-
neralsuperintendenten AUS der e1t des landesherrlichen Kırchenregiments
wuchsen dem Kreisdekan eigenständıge geistlich-seelsorgerlıche ufgaben

e ufgaben der Kreisdekane entsprachen weıtgehend denen des KIr-
chenpräsidenten. Den Kreisdekanen kam das ecCc £. dıe klassıschen bI-
schöflichen ufgaben der ()rdınation und der Visıtation vorzunehmen. Der
Landeshıschce üubt diesen Lhenst In der dDNZCH Landeskırche, dıe e1isde-
ane In i1hrem Jeweıiligen Zuständıigkeıtsbereıich, dem Kırchenkreıs, AUS Da
siıch die ufgaben gleichen, erganzen und bıswellen auch korrigleren, en
siıch der Landeshıschc und die Kreisdekane über dıe ıfahrungen AaUSZUTCAU-
schen und über gemeinsame ufgaben beraten.

Der Beegriff des Kreisdekans nıcht glücklıc gewählt und führte schon
über ängere e1t Dhskussionen über 1ne möglıche Umbenennung dieses
Amltes der Spıtze der IırchenKreIsSseE Auf der erbsttagung der Landessyn-
Ode 1mM Jahr 9099 wurde eın (Iesetz Z£ZUT Verfassungsänderung diskutiert und
beschlossen, welches die Umbenennung der Oberkıirchenräte In den KIr-
chenkreisen VON Kreisdekan In Regionalbischof bzw Regionalbischöfin 7U

Gegenstand hatte Als Mıtglieder des Landeskırchenrates nehmen die Her-
kırchenräte 1mM ırchenkreis 1ne oppelte Le1itungsaufgabe wahr S1e eNL-
sche1i1den kolleg1ial In Fragen der Personal-, Verwaltungs- und Aufsichtsfragen
der Landeskırche /Zusätzlich nehmen 1E€ für iıhren ırchenkreıis l1sSchöf-
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person einige entscheidende Vollmachten auch im Gegenüber zur Synode 
und zum Landeskirchenrat zu übertragen.

Die Regionalbischöfe (vormals Kreisdekane) sind Pfarrer, die in das 
„kir chenleitende Amt im Bereich eines Kirchenkreises“ berufen wurden. 
Einige Aufgaben, die dem Landesbischof zufallen, sind auf das Amt des 
Kreisdekans verlagert worden. Wobei sich die Frage nach dem Verhältnis der 
beiden Ämter zueinander stellt. Mit der Kirchenverfassung von 1920 wur-
den auch die Kirchenkreise geschaffen. Vorläufi g gab es drei Kirchenkreise: 
Ansbach, Bayreuth und München. 1934 kam der Kirchenkreis Nürnberg 
hinzu, 1951 Regensburg und schließlich 1971 der Kirchenkreis Augsburg, 
so dass heute sechs Kirchenkreise bestehen. Die Kirchenkreise waren und 
sind reine Visitationsbezirke, sie haben keine eigenen synodalen Organe und 
sind keine eigenständige Rechtsperson. An der Spitze des Kirchenkreises 
stand seit 1920 ein Oberkirchenrat als „Kreisdekan“. Dieses Amt war eine 
völlige Neuschöpfung der Kirchenverfassung, hatte aber explizit bischöf-
liche Aufgaben zu übernehmen. Die Schaffung gleich zweier „oberhirtli-
cher“ Ämter auf zwei verschiedenen Ebenen – also Kirchenpräsident und 
Kreisdekan – lässt den bisherigen Mangel an regionaler und auch geistli-
cher Kirchenleitung erkennen. Bisher war Kirchenleitung weitgehend zen-
tralisiert und mit Verwaltung identifi ziert worden. In Anlehnung an die Ge-
neralsuperintendenten aus der Zeit des landesherrlichen Kirchenregiments 
wuchsen dem Kreisdekan eigenständige geistlich-seelsorgerliche Aufgaben 
zu. Die Aufgaben der Kreisdekane entsprachen weitgehend denen des Kir-
chenpräsidenten. Den Kreisdekanen kam das Recht zu, die klassischen bi-
schöfl ichen Aufgaben der Ordination und der Visitation vorzunehmen. Der 
Landesbischof übt diesen Dienst in der ganzen Landeskirche, die Kreisde-
kane in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, dem Kirchenkreis, aus. Da 
sich die Aufgaben gleichen, ergänzen und bisweilen auch korrigieren, haben 
sich der Landesbischof und die Kreisdekane über die Erfahrungen auszutau-
schen und über gemeinsame Aufgaben zu beraten.

Der Begriff des Kreisdekans war nicht glücklich gewählt und führte schon 
über längere Zeit zu Diskussionen über eine mögliche Umbenennung dieses 
Am tes an der Spitze der Kirchenkreise. Auf der Herbsttagung der Landessyn-
ode im Jahr 1999 wurde ein Gesetz zur Verfassungsänderung diskutiert und 
be schlossen, welches die Umbenennung der Oberkirchenräte in den Kir-
chenkreisen von Kreisdekan in Regionalbischof bzw. Regionalbischöfi n zum 
Gegenstand hatte. Als Mitglieder des Landeskirchenrates nehmen die Ober-
kirchenräte im Kirchenkreis eine doppelte Leitungsaufgabe wahr. Sie ent-
scheiden kollegial in Fragen der Personal-, Verwaltungs- und Aufsichtsfragen 
der Landeskirche. Zusätzlich nehmen sie für ihren Kirchenkreis bischöf-
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1C ufgaben (Ordınatıon, Visıtatıon, CNTZUC Lhenst als ‚„„Pastor PaAS-
torum!:  .. a.) wahr, die S1e€ für iıhren Kıirchenkreıs, In dem 1E€ den 1fe Re-
g10Nnalbıscho. bzw KRegionalbıschöfin führen, persönlıch Verantiworten

Aus den Protokollaufzeichnungen über die Diskussionen In der S5Synode
WIT| Culhlc welche LEınwände, ahber auch welche Zustimmung AUS den
GGemeı1inden, Verhbänden und Einrichtungen der Landeskırche Z£ZUT Euınführung
des JTıtels Regionalbıischo vorhanden WaAdlch Der 1fe Regionalbischof für
die Oberkıirchenräte In den Kırchenkreisen 1st 1ne Kompromisslösung. e

C465einen votlerten, einer vermeımnnthchen „E.piskopalısıerung der Van-
gelısch-Lutherischen 1IrC In Bayern nıcht OTrSCHAU leisten, afür, den
1Te des Kreisdekans beizubehalten und adurch das synodale LElement In
der Landeskırche nıcht unnöt1ig schwächen und einer Hierarchisterung
Urc die ınführung „bıischofsverbundener Begriffe” nıcht 1Ur und lor
itnen Andere sprachen siıch für dıe Einführung des lıtels .„Bıschof 1mM
Kırchenkreis" AUS

egen dıe ldee, den KRegionalbıischofstitel In der E, vangelısch-Luther1-
schen 1IrC In Bayern einzuführen, wandte siıch auch dıe mıt
einem Schreiben AUS dem 1 utherischen Kırchenamt VOoO 25 ()ktober 9099

die Landessynode. Darın außert die klar iıhre edenken C
CI die Euınführung des Kegionalbischofstitels auf dieser ene der KIr-
chenleitung, OÖbwohl gleichzeltig eingeräumt wird, dass laut bayerıischer KIr-
chenverfassung das Amt des Kreisdekans längst eın Amt mıt bıschöfliıchen
ufgaben ist arubDer hinaus stellt dıe Bıschofskonferenz der dıe
rage, W1IE der Beegriff „Kegionalbıschof” internationalen Zusammenhang
Einbindung en soll, 1sSt doch 1ne Übersetzung 1INs Englısche eIwa sehr
schwer erbringen.”

„Eıine Episkopalısierung der Hıerarchisierung In UNSCICT Landeskırche ist dadurch
N1ıC befürchten ach Ww1Ie VOT bleiben dıe Kreisdekane als 1SCHNOTeEe 1m Kırchen-
kreı1s, als Kegionalbıschöfe 1m Kollegialorgan Landeskırchenrat eingebunden und sınd
den übrıgen Mıtglıedern dieses Urgans gleichgestellt mıt Ausnahmen SeINES Vorsıt-
zenden, dem Landesbıischof, der SIN e1genes kırchenleitendes rgan ist.  .. ()IK Hart-
MUuUL O{iilcCcher auf der 5Synode In eiden be1 der Einbringung der orlagen ZULT nde-
LULLE der Kırchenverfassung.
4 Wıe Ist SIN ‚Regionalbıschof” der Evangelısch-Lutherischen TITC Künftıg e1N-
zuordnen zwıschen den mtsı  AaDern des Bıschofsamtes In anderen 1Landeskırchen ?
liese Tage ist uch 1r dıe /usammensetzung der Bıschofskonferenz der
N1ıC hne Belang; S1C könnte dadurch geklärt werden, ass dıe Kırchenleitung UrCc
1ne verfassungsinterpretierende Feststellung erklärt, ass dıe Regelung der Verein1g-
en TITC ber dıe /usammensetzung der Bıschofskonferenz VOHIN der Verfassungs-
änderung In Bayern unberunr! bleıibt s wurde aralı aufmerksam gemacht,
ass dıe Amtsbezeichnung ‚Regi0nalbıschof" 1m OÖkumenıischen Bereich möglıcher-
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liche Aufgaben (Ordination, Visitation, Lehrzucht, Dienst als „pastor pas-
torum“ u. a.) wahr, die sie für ihren Kirchenkreis, in dem sie den Titel Re-
gionalbischof bzw. Regionalbischöfi n führen, persönlich verantworten.

Aus den Protokollaufzeichnungen über die Diskussionen in der Synode 
wird deutlich, welche Einwände, aber auch welche Zustimmung aus den 
Gemeinden, Verbänden und Einrichtungen der Landeskirche zur Einführung 
des Titels Regionalbischof vorhanden waren. Der Titel Regionalbischof für 
die Oberkirchenräte in den Kirchenkreisen ist eine Kompromisslösung. Die 
 einen votierten, um einer vermeintlichen „Episkopalisierung“8 der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern nicht Vorschub zu leisten, dafür, den 
Titel des Kreisdekans beizubehalten und dadurch das synodale Element in 
der Landeskirche nicht unnötig zu schwächen und einer Hierarchisierung 
durch die Einführung „bischofsverbundener Begriffe“ nicht Tür und Tor zu 
öffnen. Andere sprachen sich für die Einführung des Titels „Bischof im 
Kirchenkreis“ aus.

Gegen die Idee, den Regionalbischofstitel in der Evangelisch-Luthe ri-
schen Kirche in Bayern einzuführen, wandte sich auch die VELKD mit 
 einem Schreiben aus dem Lutherischen Kirchenamt vom 25. Oktober 1999 
an die Landessynode. Darin äußert die VELKD klar ihre Bedenken ge-
gen die Einführung des Regionalbischofstitels auf dieser Ebene der Kir-
chenleitung, obwohl gleichzeitig eingeräumt wird, dass laut bayerischer Kir-
chenverfassung das Amt des Kreisdekans längst ein Amt mit bischöfl ichen 
Aufgaben ist. Darüber hinaus stellt die Bischofskonferenz der VELKD die 
Frage, wie der Begriff „Regionalbischof“ im internationalen Zusammenhang 
Einbindung fi nden soll, ist doch eine Übersetzung ins Englische etwa sehr 
schwer zu erbringen.9

8 „Eine Episkopalisierung oder Hierarchisierung in unserer Landeskirche ist dadurch 
nicht zu befürchten. Nach wie vor bleiben die Kreisdekane als Bischöfe im Kirchen-
kreis, als Regionalbischöfe im Kollegialorgan Landeskirchenrat eingebunden und sind 
den übrigen Mitgliedern dieses Organs gleichgestellt – mit Ausnahmen seines Vorsit-
zenden, dem Landesbischof, der ein eigenes kirchenleitendes Organ ist.“ OKR Hart-
mut Böttcher auf der Synode in Weiden bei der Einbringung der Vorlagen zur Ände-
rung der Kirchenverfassung.

9 „4. Wie ist ein ‚Regionalbischof‘ der Evangelisch-Lutherischen Kirche künftig ein-
zuordnen zwischen den Amtsinhabern des Bischofsamtes in anderen Landeskirchen? 
Diese Frage ist auch für die Zusammensetzung der Bischofskonferenz der VELKD 
nicht ohne Belang; sie könnte dadurch geklärt werden, dass die Kirchenleitung durch 
eine verfassungsinterpretierende Feststellung erklärt, dass die Regelung der Vereinig-
ten Kirche über die Zusammensetzung der Bischofskonferenz von der Verfassungs-
änderung in Bayern unberührt bleibt. 5. […] 6. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Amtsbezeichnung ‚Regionalbischof‘ im ökumenischen Bereich möglicher-
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e Ihskussion der S5Synode scheımint sehr ehbhaft verlaufen C111

Letztendlich beschloss die bayerıische Landessynode mM1 der nOoLLZEN WEI1-
drıttelmehrheıt dıe Verfassungsänderung und führte für den Geltungsbereich
der Kırchenverfassung der E, vangelısc 1 utherischen 1IrC ayern den
1Te „Kegionalbıschof” bZzw „KRegionalbıschöfin für dıe hberkırchenrät
und Oberkirchenrätinnen den Kırchenkreisen C111

Den historischen UÜberblick abschheßend 1ST vielleicht wichtig, dıe
ersten leıtenden Personen der Landeskırche vorzustellen Friedrich MMAa-
nuel Nıethamme 1ST hler der erste Name der genannt werden IENN All dıe
Männer dıe 1IrC eiıtend dies Ja unfer 1NIC) besonderen
bayeriıschen E1genart W ährend des landesherrlichen Kıirchenregiments
Könıigreich Bayern stand C111 katholischer Summep1skopus der Spıtze der
evangelıschen 1IrC Dadurch wurde 111 besondere Kepräsentation der
1IrC der ( Mifentliıchkeini wichtig e „bıschöfliıchen gerade Kon-
Mıktsıtuationen als persönlıche Autoritäten starken Iheologen WIC VOHrL

Harleß O VOTnr Stählin und Hermann VOo  i Bezzel sınd CN Mıt
der Kırchenverfassung VON OH() kam Schaffung NC Oberhıirtlichen
und ecC  1ıCHenNn AaKTISC bıschöfliıchen Amltes das Kırchenpräsident

auftf Übersetzungsschwierigkeiten STG Man MUSSIE den Begrıiff normaler-
M1L regional bıshop üÜbersetzen WAdN ber ebenso dıe Übersetzung 1r dıe

Amtsbezeichnung des Landesbıschofs WAld nsofern könnte och einmal überlegt
werden b dıe Amtsbezeichnung Reg1i0nalbıschof" aubßerdeutschen Bereich SC
C1gNEL 1SL auszudrücken W A \w ausdrücken so[ 1 (Schreıiben des uth Kırchenamtes
V 1999 ZULT Vorlage der Anderung der Kırchenverfassung; 1e7 besonders
Amtsbezeichnung Kegionalbıischo: DDazu sınd T1 ınge anzumerken /Zum
1SL d1ese Anfrage N1ıC einleuchtend Wıe OMMM! enn das Wort „Kreisdekan”

iInternatiıonalen /Zusammenhang Geltung DbZw WIC üÜübersetzt 111a e1scdekan
1115 Englısche”? /Zum / weıten d1ese AÄArbeıt A4ass dıe anglıkanısche Kırche den
y  Ca bıshop enNnn! NC zumındest dıe 1O7ese VOHIN ('hıchester deren Bıschof den
Interviews davon sprach A4ass dıe „„aSSıSsLantli bıshops als y  Caa bıshops fungleren
“Secand the bıshop has specı1al responsıbıilıty Tor hıs TOLNETrS and S1SLETrS the (} -

daımed MINLSUICY (assıstant bıshops PTLESLES and CacOoNs The dA190Cese dıyıded 1N{O
TeC epP1SCOp ALCAN and ach AlCA the relevant A1lCA bıshop (whıch (HIC C ASNC

the d1i0cesan bıshop 1mMSe. has partıcular responsıbıilıty Tor the CIlergy. Weıterhıin
bleıibt außerst bemerkenswert A4ass dıe dem OKUuMeEeN! „LJas A mt Oku-
menıschen Kontext"” eindeutig 111 Empfehlung ausspricht, Geistlichen, dıe dıe
Episkope wahrnehmen, uch den 1le. „Bıschof” verleihen (vgl Jörg Baur HgIM
|DER A mt OÖökumenıischen Kontext Fıne tudienarbeıll des ()kumenıischen ÄUS-
schusses der Vereinigten Evangelısch-1 utherischen 1IrC Deutschlands uttgarı
1980 117 107)
Vegl Verhandlungen der Landessynode der Evangelısc ] utherischen TITC Bay-
C111 5Synodalperiode 1996/2002 Ordentlıche Jagung eiden V 21 ıs

November 1999 147
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Die Diskussion in der Synode scheint sehr lebhaft verlaufen zu sein. 
Letztendlich beschloss die bayerische Landessynode mit der nötigen Zwei-
drittelmehrheit die Verfassungsänderung und führte für den Geltungsbereich 
der Kirchenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern den 
Titel „Regionalbischof“ bzw. „Regionalbischöfi n“ für die Oberkirchenräte 
und Oberkirchenrätinnen in den Kirchenkreisen ein.10

Den historischen Überblick abschließend ist es vielleicht wichtig, die 
ersten leitenden Personen der Landeskirche vorzustellen. Friedrich Imma-
nuel Niethammer ist hier der erste Name, der genannt werden muss. All die 
Män ner, die Kirche leitend tätig waren, taten dies ja unter einer besonderen 
bayerischen Eigenart. Während des landesherrlichen Kirchenregiments im 
König reich Bayern stand ein katholischer Summepiskopus an der Spitze der 
evan gelischen Kirche. Dadurch wurde eine besondere Repräsentation der 
Kirche in der Öffentlichkeit wichtig. Die „bischöfl ichen“, gerade in Kon-
fl iktsituationen als persönliche Autoritäten starken Theologen wie Adolf von 
Harleß, Adolf von Stählin und Hermann von Bezzel sind zu nennen. Mit 
der Kirchenverfassung von 1920 kam es zur Schaffung eines oberhirtlichen 
und rechtlichen, d. h. faktisch bischöfl ichen, Amtes, das Kirchenpräsident 

   weise auf Übersetzungsschwierigkeiten stößt: Man müsste den Begriff normaler-
weise mit ‚regional bishop‘ übersetzen, was aber ebenso die Übersetzung für die 
Amtsbezeichnung des Landesbischofs wäre. Insofern könnte noch einmal überlegt 
werden, ob die Amtsbezeichnung ‚Regionalbischof‘ im außerdeutschen Bereich ge-
eignet ist auszudrücken, was sie ausdrücken soll“ (Schreiben des Luth. Kirchenamtes 
vom 25. 10. 1999 zur Vorlage der Änderung der Kirchenverfassung; hier besonders: 
Amtsbezeichnung ‚Regionalbischof‘). Dazu sind drei Dinge anzumerken: Zum einen 
ist diese Anfrage nicht einleuchtend. Wie, bitte, kommt denn das Wort „Kreisdekan“ 
im internationalen Zusammenhang zur Geltung bzw. wie übersetzt man Kreisdekan 
ins Englische? Zum Zweiten zeigt diese Arbeit, dass die anglikanische Kirche den 
„area bishop“ kennt. So zumindest die Diözese von Chichester, deren Bischof in den 
Interviews davon sprach, dass die „assistant bishops“ als „area bishops“ fungieren: 
“Second, the bishop has a special responsibility for his brothers and sisters in the or-
dained ministry (assistant bishops, priests and deacons). The diocese is divided into 
three ‘episcopal areas’ and in each area the relevant area bishop (which in one case 
is the diocesan bishop himself) has particular responsibility for the clergy.” Weiterhin 
bleibt äußerst bemerkenswert, dass die VELKD in dem Dokument „Das Amt im öku-
menischen Kontext“ eindeutig eine Empfehlung ausspricht, jenen Geistlichen, die die 
Episkopé wahrnehmen, auch den Titel „Bischof“ zu verleihen (vgl. Jörg Baur [Hg.], 
Das Amt im ökumenischen Kontext. Eine Studienarbeit des Ökumenischen Aus-
schusses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Stuttgart 
1980, Ziff. 107).

 10 Vgl. Verhandlungen der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern, Synodalperiode 1996/2002, 8. ordentliche Tagung (103), Weiden vom 21. bis 
26. November 1999, S. 147.

16Roth.indd   20516Roth.indd   205 15.12.2011   15:30:0415.12.2011   15:30:04



206 NORBELER! KOIH

Friedrich eıt als Erster innehatte. Im Jahr 033 kam In den Umbruchs-
Jahren 7U Übergang VOoO Kırchenpräsiıdenten 71 Landeshısche Hıer 1st
natürliıch die umstrittene 1gur Hans Meiıser CC tellung und Polıtık
Hans Melsers WAalcCcTI nıcht Gegenstand me1ner Forschung. ach 945 sınd
die Landeshıschöfe Hermann Dietzfelbinger, Johannes Hanselmann, Her-
FL VOo  i Loewenich und Johannes Friedrich CNn SO we1ıt £UT h1isto-
rıschen und gegenwärtigen achlage der Kırchenordnung In der E, vangelısch-
1 utherischen 1IrC In Bayern.

Systematisch-theologische Grundentscheidungen
Auf die dogmatıschen Grundentscheidungen 1mM Luthertum Deutschlands
möchte ich hier 1IUT verhältnısmäßig urz eingehen. S1e sınd hinreichend be-
kannt Ausgehend VON und V IT <1bt eın geistliches Amt In der
ırche, das Amt, das ordnungsgemäß berufen das Evangelıum eın PIC-
1gen und die Sakramente recht verwalten habe Ieses Amt 1sSt CIn Amt
Und dieses 1Ne Amt hat verschliedene Ausprägungen. Fın Pfarrer ann SE1-
TICTH Lhenst 1mM Amt der 1IrC als Pfarrer, als an und als Bıschofr AULS-

üben. Von der auTe her 1sSt en das gemeinsame Priestertum egeben, VON

der ()rdınation her einıgen dıe Verwaltung der Sakramente und der enst
Wort üÜüberantwortet und VON der Installatıon dieser ()rdinierten her 1ne be-
st1 mmte regionale, zeıtlıche und admınıstratıve Zuordnung dieses I henstes

Wort und akrament vorgegeben worden. und V IT gelten als
„hermeneutische Schlü:  .. für die auc. Öökumenische) Ause1inandersetzung
7U Amt In der 1IrC

(ierne wurde und wırd er das Wort „Frunktion“ verwandt, dıe
Zuordnungen VON Wort und Sakrament 71 Amt hın beschreiben und
auch dıe verschliedenen Amter In Relatıon zueınander Seizen Das Amt des
Landes- Oder KRegionalbıschofs 1sSt 1ne Funktion des einen Amtes, welches
wiıederum dıe Funktion VON Wort und akrament E1 SO die UusSKun eINESs
Regionalbıschofs In den Interviews.

In der Öökumenıischen Debhatte steht dieser Ilutherischen Girundemsıicht und
Entscheidung nach vielen Se1liten hın das eigliedrige Amt der Kırche VON

Diakon, Priester und Bıschofr gegenüber. In der schon fast unüberschau-
baren Öökumeniıscher Dokumente diesem ema wırd diese egen-
überstellung VON bıblıschen, historischen und dogmatıschen Gesichtspunkten
her dıskutiert, WAS csehr fruchtbringen: und ertragreich, bısweılilen jedoch
auch recht mühsam ist Sowohl exegetisch als auch hıistorisch werden VON
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Friedrich Veit als Erster innehatte. Im Jahr 1933 kam es in den Umbruchs-
jahren zum Übergang vom Kirchenpräsidenten zum Landesbischof. Hier ist 
natürlich die umstrittene Figur Hans Meiser zu nennen. Stellung und Poli tik 
Hans Meisers waren nicht Gegenstand meiner Forschung. Nach 1945 sind 
die Landesbischöfe Hermann Dietzfelbinger, Johannes Hanselmann, Her-
mann von Loewenich und Johannes Friedrich zu nennen. So weit zur histo-
rischen und gegenwärtigen Sachlage der Kirchenordnung in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern.

3. Systematisch-theologische Grundentscheidungen

Auf die dogmatischen Grundentscheidungen im Luthertum Deutschlands 
möchte ich hier nur verhältnismäßig kurz eingehen. Sie sind hinreichend be-
kannt. Ausgehend von CA V und CA VII gibt es ein geistliches Amt in der 
Kirche, das Amt, das ordnungsgemäß berufen das Evangelium rein zu pre-
digen und die Sakramente recht zu verwalten habe. Dieses Amt ist ein Amt. 
Und dieses eine Amt hat verschiedene Ausprägungen. Ein Pfarrer kann sei-
nen Dienst im Amt der Kirche als Pfarrer, als Dekan und als Bischof aus-
üben. Von der Taufe her ist allen das gemeinsame Priestertum gegeben, von 
der Ordination her einigen die Verwaltung der Sakramente und der Dienst am 
Wort überantwortet und von der Installation dieser Ordinierten her eine be-
stimmte regionale, zeitliche und administrative Zuordnung dieses Dienstes 
an Wort und Sakrament vorgegeben worden. CA V und CA VII gelten als 
„hermeneutische Schlüssel“ für die (auch ökumenische) Auseinandersetzung 
zum Amt in der Kirche.

Gerne wurde und wird daher das Wort „Funktion“ verwandt, um die 
Zuordnungen von Wort und Sakrament zum Amt hin zu beschreiben und 
auch die verschiedenen Ämter in Relation zueinander zu setzen. Das Amt des 
Landes- oder Regionalbischofs ist eine Funktion des einen Amtes, welches 
wiederum die Funktion von Wort und Sakrament sei. So die Auskunft eines 
Regionalbischofs in den Interviews.

In der ökumenischen Debatte steht dieser lutherischen Grundeinsicht und 
Entscheidung nach vielen Seiten hin das dreigliedrige Amt der Kirche von 
Diakon, Priester und Bischof gegenüber. In der schon fast unüberschau-
baren Fülle ökumenischer Dokumente zu diesem Thema wird diese Gegen-
überstellung von biblischen, historischen und dogmatischen Gesichts punkten 
her diskutiert, was sehr fruchtbringend und ertragreich, bisweilen jedoch 
auch recht mühsam ist. Sowohl exegetisch als auch historisch werden von 
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beiden Selten die gleichen Argumente bzw. Bıbelstellen 1INs Feld eführt ]E-
doch kommt 1111A0 unterschiedlichen Ergebnissen.

Eınen möglıchen Ausweg AUS der konfessionellen Verkeilung 1mM 1C
auf das bıschöfliche Amt sucht das „Lund-Papıier” AUS dem =
2007 en e Ergebnisse eINES längeren Prozesses 1mM 1 utherischen
unı 7U ema .„Lutherische Identität und Öökumeniıische Beziehun-
..  gen befassten siıch auch ausglebig mi1t dem 1 hema Bıschofsamt Als vorläu-
hlgen Abschluss konnte 1mM = 2002 die rklärung .„„Das bıschöfliche Amt
1mM ahmen der Apostolizıtät der Kırche 1ne Ilutherische Erklärung 002**
verabschliedet werden. Lheser ext wırd auch als „Erklärung VON alta  .. be-
zeichnet. ach selner Erarbeitung wurde dieser ext In die Mıtgliedskırchen
des LW egeben mıt der Bıtte, den ext prüfen und tellung dazu

nehmen. 1ne Expertengruppe verfasste anschließbend, ausgehend VOoO

Maltaberıicht, unfer Einbeziehung der iıngaben AUS den Kırchen dıe T'  a-
1UNS VON L d“ Im ahmen einer KRatstagung 1mM Jahr 2007 wurde auf
Empfehlung des Programmausschusses des LW für Öökumeniıische Ange-
legenheıten 1mM 1INDUC auf den überarbeıteten Bericht beschlossen, dass
der vorliegende exf 1ne AD SCIHNESSCHE aktuelle Darstellung des Iutherischen
Verständnisses über das Amt der UfSIC darstelle, und dıe Kırchen gebeten,
den ext als rklärung des Lutherischen Welthbundes entgegenzunehmen,
WIE der (ieneralsekretär beauftragt, den Mıtgliedskırchen den erarbeıteten
ext £UT Kenntnısnahme und Kezeption In Jeweılligen Kontexten AD ZUECIND-
tehlen

Das Besondere Lund 1mM 1C auf die Ergebnisse melnes Forschens lst,
dass Lund nıcht versaumt testzustellen, dass die 1SCHOTEe Verantwortung

hatten für dıe Verkündigung, die Verwaltung der Sakramente und für
die Diszıplin In der Kirche *“ SO ann das Lundpapıier In /Ziftfer 1/ Fol-

11 Beachtenswert Lst, A4ass In der „Lund-Erklärung” 1r dıe FEıinheılt der TITC Nn1ıC
alleın reine vangelıumsverkündıgung und rechte Sakramentsverwaltung ausreichen,
sondern ass der FEıinheılt uch dıe „Aufrechterhaltung der Diszıplın" der TITC
d1ene (vgl [)as bıschöfliche Amlt 1m ahmen der Apostolızıtät der TITC e HI-
Äärung VOHN Lund, S18 17) IDER Ist iInsofern bemerkenswert, we1l Joseph Katziınger
1m 1INDI1IC auf davon spricht, A4ass Z Wi dort der KırchenbegrIi UrCc reine
TE und rechte Sakramentsverwaltung, ber NnıC Urc das Amlt beschrieben wırd
.„In der Jat Ist 1r den Kırchenbegriff der dieses Verschweigen N1IC mınder
wıchtig als das, WAdN SEeSagl WITC. Denn d1eses Schweigen ist offenkundıg Abhsıcht
und stellt den e1igentlichen Gegensatz zuU zeıtgenössıschen (und bıs Jetz! gültiıg SC
blıebenen) katholischen Kırchenbegriff dar, der dıe TITC UrCc Te1 emente de-
Nmert Ndes (dem PULC docere entsprechend) COMMUNILO (den SACTAMENLA CNISPIE-
chend) auctoritas‘ (vgl Joseph KRatzınger ened1 AVIL., Wort (Jjottes Schrift
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beiden Seiten die gleichen Argumente bzw. Bibelstellen ins Feld geführt – je-
doch kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Einen möglichen Ausweg aus der konfessionellen Verkeilung im Blick 
auf das bischöfl iche Amt sucht das so genannte „Lund-Papier“ aus dem Jahr 
2007 zu fi nden. Die Ergebnisse eines längeren Prozesses im Lutherischen 
Welt bund zum Thema „Lutherische Identität und ökumenische Beziehun-
gen“ befassten sich auch ausgiebig mit dem Thema Bischofsamt. Als vorläu-
fi gen Abschluss konnte im Jahr 2002 die Erklärung „Das bischöfl iche Amt 
im Rahmen der Apostolizität der Kirche. Eine lutherische Erklärung 2002“ 
verabschiedet werden. Dieser Text wird auch als „Erklärung von Malta“ be-
zeichnet. Nach seiner Erarbeitung wurde dieser Text in die Mitgliedskirchen 
des LWB gegeben mit der Bitte, den Text zu prüfen und Stellung dazu 
zu nehmen. Eine Expertengruppe verfasste anschließend, ausgehend vom 
Maltabericht, unter Einbeziehung der Eingaben aus den Kirchen die „Erklä-
rung von Lund“. Im Rahmen einer Ratstagung im Jahr 2007  wurde auf 
Empfehlung des Programmausschusses des LWB für ökumenische Ange-
legenheiten im Hinblick auf den überarbeiteten Bericht beschlossen, dass 
der vorliegende Text eine angemessene aktuelle Darstellung des lutherischen 
Verständnisses über das Amt der Aufsicht darstelle, und die Kirchen gebeten, 
den Text als Erklärung des Lutherischen Weltbundes entgegenzunehmen, so-
wie der Generalsekretär beauftragt, den Mitgliedskirchen den erarbeiteten 
Text zur Kenntnisnahme und Rezeption in jeweiligen Kontexten anzuemp-
fehlen.

Das Besondere an Lund im Blick auf die Ergebnisse meines Forschens ist, 
dass Lund nicht versäumt festzustellen, dass die Bischöfe Verantwortung zu 
tragen hatten für die Verkündigung, die Verwaltung der Sakramente und für 
die Disziplin (!)11 in der Kirche.12 So kann das Lundpapier in Ziffer 17 Fol-

 11 Beachtenswert ist, dass in der „Lund-Erklärung“ für die Einheit der Kirche nicht 
allein reine Evangeliumsverkündigung und rechte Sakramentsverwaltung ausreichen, 
sondern dass der Einheit auch die „Aufrechterhaltung der Disziplin“ in der Kirche 
diene (vgl. Das bischöfl iche Amt im Rahmen der Apostolizität der Kirche. Die Er-
klärung von Lund, Ziff. 17). Das ist insofern bemerkenswert, weil Joseph Ratzinger 
im Hinblick auf CA V davon spricht, dass zwar dort der Kirchenbegriff durch  reine 
Lehre und rechte Sakramentsverwaltung, aber nicht durch das Amt beschrieben wird: 
„In der Tat ist für den Kirchenbegriff der CA dieses Verschweigen nicht minder 
wichtig als das, was gesagt wird. Denn dieses Schweigen ist offenkundig Absicht 
und stellt den eigentlichen Gegensatz zum zeitgenössischen (und bis jetzt gültig ge-
bliebenen) katholischen Kirchenbegriff dar, der die Kirche durch drei  Elemente de-
fi niert: fi des (dem pure docere entsprechend) – communio (den sacramenta entspre-
chend) – auctoritas“ (vgl. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Wort Gottes. Schrift 
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gendes tormuheren: „Die Geschichte deren Kırche belegt die Notwendi1ig-
e1ıt personaler Kontinulntät In der usübung der Verantwortung für erkündıi-
U, Sakramente und Diszıplın der 1IrC Auf diese Welse dienten dıe
1SCHNOTEe der Einheıt der Kırche Gleichzeitig bot und bhletet iıhr Amt keine
(jJarantıe für die Kontinuıntät der 1IrC In Einheılt und Wahrheıit.“ hese
Aussage 1sSt für dıe Auseinandersetzung 1mM Öökumenıischen Kontextf Insofern
VON besonderer Wichtigkeıt, we1l 1E die IL 1mM 1C hat

Kırchenhistorisch WIT| zume1lst argumentiert, dass In der Hermeneutik
der In der ege davon AaUS  CNn wırd, dass 1111A0 1E besten VON

(HII nach hınten hest und entsprechend versteht. Das bedeutet für UNSCICT

Tradıtıon Amt, reıburg 2005, 5. 40) DDazu SC1 och der 1INWEeIS gegeben,
ass dıe Confessio Scotica ehbenftalls 1ne Trıas nNnenNnNn! Predigt, Sakramentsverwaltung
und Beobachtung der kırchliıchen Diszıplın. y gltlll', (JLLALIL 1105 Del ecclesiam
credimus e{ atemur 1US prımum ST INd1CL1UM, CI4 verbı dıyını praedicatıio, pPeI
quod verbum Deus LPSe e nobıs revelavıt, quemadmodum scrıpta prophetarum
apostolorum nobhıs indıcant; pProxXximum Indıcıum SSL, legıtıma SACTAMENLOTUM lesu
( hrıstı admınıstratio, ULLAC CLWWL verbo e{ PrOom1SS1ON1DUS dıvıinıs coniungı debent,

In mentıbus NOsSTITIS obsıgnent e{ conNrment. Posteremum ST ecclesiastıcae A1SCI-
pliınae SCVCIdA, verbı dıyını praescr1ipti0, observatıo, PeL (ULLALIL vıtıa reprimantur,
e{ vıirtutes alantur. UÜbıicumque 4C X ındıcıa apparuerınt, ad LEIMPUS PEISCVE-
raverınt, quantumVvıs CX1ZU011S Tu1t 1NULNCIUS, procul 10 ıbı Sl eccles1a ('hrıist1ı
.„Die Kırche, dıe WIT als dıe wahre TITC (Jjottes glauben und bekennen, hat daher
als SrsSIes Kennzeichen dıe wahre Predigt des göttliıchen ortes, Urc das Oftt selhst
sıch U (Mienbar! hat, Ww1Ie dıe Schrıiften der Propheten und Apostel U mıiıtteilen
(Joh 1,18; 0,15.530; [)as zweıte Merkmal ist dıe rechtmäßige Verwaltung der
'amente Jesu Chrıst., dıe mıt dem Wort und den Verheibßungen (Jjottes verbunden
SeIn MUSSEeN, d1ese Verheißung In UNSCICII Herzen versiegeln und ekräf-
i1gen (2 Kor 1,22) IDER letzte Kennzeichen ist dıe SIrenNge und 1m göttliıchen Wort
vorgeschriebene usübung der Kırchenzucht, UrCc dıe Verfehlungen unterdrnüc
und Tugenden geförde werden sollen (1 Or Überall d1ese Kennzeichen
ıchtbar werden und VOHIN Dauer Sınd, dort ist Ww1Ie genng uch dıe Sahl Sein INa
‚hne jeden / weılifel Kırche Chrıst., der ach selner Verheißung In iıhrer WO
( Mt 8,20)” (vgl (onfessi0 Scotica, Art. 18, ıIn corg Plasger/Matthıas Freuden-
berg, |Hg. ], eformiertte Bekenntnisschriften Fıne Auswahl VOHN den nfängen ıs
ZULT CSCNWAaTIT, Göttingen 2005, 140)
.„Die Geschichte der en TITC belegt dıe Notwendigkeıit personaler ONUNU1LLAI
In der usübung der Verantwortung 1r Verkündıigung, 'amente und Diszıplın
der Kırche Auf d1ese We1lse d1enten dıe 1SCHNOTEe der FEıinheılt der Kırche", [)as bI-
schöfliche A mt 1m ahmen der Apostolızıtät der TITC |DITS Erklärung VOHIN Lund,
S18 DDazu ST Tast 1m Wıderspruch der zumındest In Reduktion folgender
N al7 1m Ahbhschnıtt den Überlegungen ber dıe elal10n VOHIN Fınheıit der TITC
und Bıschofsamt: „ LÜr 1 utheranerınnen und ] utheraner hat dıe TITC iıhre Fınheılt
In der gemeiınsamen Verkündıigung des vangelıums und der Feler der 'amente
(CA 7)”, U., 117

208 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NORBERT ROTH

gendes formulieren: „Die Geschichte der Alten Kirche belegt die Notwendig-
keit per sonaler Kontinuität in der Ausübung der Verantwortung für Verkündi-
gung, Sakra mente und Disziplin der Kirche. Auf diese Weise dienten die 
Bi schöfe der Einheit der Kirche. Gleichzeitig bot und bietet ihr Amt  keine 
Garantie für die Kontinuität der Kirche in Einheit und Wahrheit.“ Diese 
Aussage ist für die Auseinandersetzung im ökumenischen Kontext insofern 
von besonderer Wichtigkeit, weil sie die ganze CA im Blick hat.

Kirchenhistorisch wird zumeist argumentiert, dass in der Hermeneutik 
der CA in der Regel davon ausgegangen wird, dass man sie am besten von 
vorne nach hinten liest und entsprechend versteht. Das bedeutet für unseren 

– Tradition – Amt, Freiburg 2005, S. 40). Dazu sei noch der Hinweis gegeben, 
dass die Confessio Scotica ebenfalls eine Trias nennt: Predigt, Sakramentsverwaltung 
und Beobachtung der kirchlichen Disziplin. „Igitur, quam nos veram Dei ecclesiam 
credimus et fatemur eius primum est indicium, vera verbi divini praedicatio, per 
quod verbum Deus ipse sese nobis revelavit, quemadmodum scripta prophetarum et 
apostolorum nobis indicant; proximum indicium est, legitima sacramentorum Iesu 
Christi administratio, quae cum verbo et promissionibus divinis coniungi debent, ut 
ea in mentibus nos tris obsignent et confi rment. Posteremum est ecclesiasticae disci-
plinae severa, et ex verbi divini praescriptio, observatio, per quam vitia reprimantur, 
et virtutes alantur. Ubicumque haex indicia apparuerint, atque ad tempus perseve-
raverint, quantumvis exiguous fuit numerus, procul dubio ibi est ecclesia Christi.“ 
„Die Kirche, die wir als die wahre Kirche Gottes glauben und bekennen, hat daher 
als erstes Kennzeichen die wahre Predigt des göttlichen Wortes, durch das Gott selbst 
sich uns offenbart hat, wie die Schriften der Propheten und Apostel es uns mitteilen 
(Joh 1,18; 10,15.30; 16,15). Das zweite Merkmal ist die rechtmäßige Verwaltung der 
Sakramente Jesu Christi, die mit dem Wort und den Verheißungen Gottes verbunden 
sein müssen, um diese Verheißung in unseren Herzen zu versiegeln und zu bekräf-
tigen (2 Kor 1,22). Das letzte Kennzeichen ist die strenge und im göttlichen Wort 
vorgeschriebene Ausübung der Kirchenzucht, durch die Verfehlungen unterdrückt 
und Tugenden gefördert werden sollen (1 Kor 5). Überall wo diese Kennzeichen 
sichtbar werden und von Dauer sind, dort ist – wie gering auch die Zahl sein mag – 
ohne jeden Zweifel Kirche Christi, der nach seiner Verheißung in ihrer Mitte wohnt 
(Mt 18,20)“ (vgl. Confessio Sco tica, Art. 18, in: Georg Plasger/Matthias Freuden-
berg [Hg.], Reformierte Bekenntnisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen bis 
zur Gegenwart, Göttingen 2005, S. 140).

 12 „Die Geschichte der Alten Kirche belegt die Notwendigkeit personaler Kontinuität 
in der Ausübung der Verantwortung für Verkündigung, Sakramente und Disziplin 
der Kirche. Auf diese Weise dienten die Bischöfe der Einheit der Kirche“, Das bi-
schöfl iche Amt im Rahmen der Apostolizität der Kirche. Die Erklärung von Lund, 
Ziff. 17. Dazu steht fast im Widerspruch oder zumindest in Reduktion folgender 
Satz im Abschnitt zu den Überlegungen über die Relation von Einheit der Kirche 
und Bischofsamt: „Für Lutheranerinnen und Lutheraner hat die Kirche ihre Einheit 
in der gemeinsamen Verkündigung des Evangeliums und der Feier der Sakramente 
(CA 7)“, a. a. O., Ziff. 54.
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Zusammenhang, dass V IT mıt der „satıs-est”-Formulierung vorg1Dbt, dass
Wort und Sakrament für dıe Einheılt enugen. Das 1sSt natürliıch ıchtig och
IsSt keine Exklusivierung, die dann Artıkel XX V I1 dergestalt einzuschrän-
ken EINAG, als dass das bıschöfliche Amt keine für die Einheılt der
1IrC pIelen habe Nun gehen ein1ge Iheologen davon AUS, dass Artıkel
XX VIIT nıcht 1IUT der ängste Artıkel der 1st, sondern auch der lst, welcher
als Erster verfasst wurde. Von ıhm her also 1st die lesen und VCI-

stehen. SOomıt ekommt das Moment der Diszıplın 1mM 1C auf dıe Einheılt
der 1IrC TICLIC Relevanz. Denn: Wer beurteilte denn DUUFE und WCT SALALl-
tert VeCTtTe AUS VIL? Wıe sınd dıe reine E vangelıumsverkündıgung und dıe
rechte Sakramentsverwaltung gewährleıisten, WENNn dıe Einheılt der
1IrC C] ESs bedarf einer UIS1LC dıe auf dıe theologische und 1turg1-
sche Diszıplın achtet, VON Wort und Sakrament her die Einheılt der 1IrC

schützen und erhalten.
Mıt diesem e1spie sollte 1IUT kurz angerissen werden, W ASs die umfassen-

den Ergebnisse der dogmatischen Untersuchung Ich habe alle iInner-
kırchlichen und Ökumenısch relevanten Texte hinsıchtlich der ‚P1SkOope
tersucht und versucht, anhand geltenden Bekenntnisstandes WEeTITtfenNn I hes
hıer ahber vollständıg auszuführen würde den Rahmen Nun 111 ich
abschlıießend auf dıe Ergebnisse AUS den Interviews eingehen, die aufschluss-
reich für ehben Hau jene Ermöglichung bıschöflicher Leıitung der Einheılt
der Kırche wıllen UusSKun geben

Empirische Ergebnisse meıner Arbeıt

In der Konzeption für die InterviewIragen Wl wichtig, eın heurıistisches
R ascster en und entsprechend erstellen, das ermöglıcht, 1ne Ver-
gleichbarkeıt bıschöflicher Dienstwirklichkeit gewährleısten. Als heurIis-
tische R ascster wählte ich e1in (’lustern VON Fragestellungen, das sıch dre1-
glıedrigen Amt Jesu Christı or1entIerte. Das hat für den erhofften Erkenntnis-
gewıinn keinerle1 dogmatısche Relevanz, sondern diıent ledigliıch dazu, 1ne
ADSECINESSCILC nalogıe gerade be1 konfessioneller Unterschiedlichkeıit schaf-
tfen können. SO tormuherte ich dre1 Fragen-Cluster den ufgaben 1mM
bıschöflichen Dienst, W1IE 1E AUS den Kırchenordnungen und dem Kırchen-
recht, katholischerseımts OS AUS Konzilstexten, 4DIe1tbar Siınd. Das priester-
15 Vegl Grunther Wenz, Kırche Stucd1UumM der 5Systematıischen Theologıe, Band 3, (JOÖtN-

CI 2005,
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Zusammenhang, dass CA VII mit der „satis-est“-Formulierung vorgibt, dass 
Wort und Sakrament für die Einheit genügen. Das ist natürlich richtig. Doch 
ist es keine Exklusivierung, die dann Artikel XXVIII dergestalt einzuschrän-
ken vermag, als dass das bischöfl iche Amt keine Rolle für die Einheit der 
Kirche zu spielen habe. Nun gehen einige Theologen davon aus, dass Artikel 
XXVIII nicht nur der längste Artikel der CA ist, sondern auch der ist, welcher 
als Erster verfasst wurde.13 Von ihm her also ist die CA zu lesen und zu ver-
stehen. Somit bekommt das Moment der Disziplin im Blick auf die Einheit 
der Kirche neue Relevanz. Denn: Wer beurteilte denn pure und wer garan-
tiert recte aus CA VII? Wie sind die reine Evangeliumsverkündigung und die 
rechte Sakramentsverwaltung zu gewährleisten, wenn es um die Einheit der 
Kirche geht? Es bedarf einer Aufsicht, die auf die theologische und liturgi-
sche Disziplin achtet, um von Wort und Sakrament her die Einheit der Kirche 
zu schützen und zu erhalten.

Mit diesem Beispiel sollte nur kurz angerissen werden, was die umfassen-
den Ergebnisse der dogmatischen Untersuchung betraf. Ich habe alle inner-
kirchlichen und ökumenisch relevanten Texte hinsichtlich der Episkopé un-
tersucht und versucht, anhand geltenden Bekenntnisstandes zu werten. Dies 
hier aber vollständig auszuführen würde den Rahmen sprengen. Nun will ich 
abschließend auf die Ergebnisse aus den Interviews eingehen, die aufschluss-
reich für eben genau jene Ermöglichung bischöfl icher Leitung um der Einheit 
der Kirche willen Auskunft geben.

4. Empirische Ergebnisse meiner Arbeit

In der Konzeption für die Interviewfragen war es wichtig, ein heuristi sches 
Raster zu fi nden und entsprechend zu erstellen, das es ermöglicht, eine Ver-
gleichbarkeit bischöfl icher Dienstwirklichkeit zu gewährleisten. Als heuris-
tische Raster wählte ich ein Clustern von Fragestellungen, das sich am drei-
gliedrigen Amt Jesu Christi orientierte. Das hat für den erhofften Er kennt nis-
gewinn keinerlei dogmatische Relevanz, sondern dient lediglich dazu, eine 
angemessene Analogie gerade bei konfessioneller Unter schied lichkeit schaf-
fen zu können. So formulierte ich drei Fragen-Cluster zu den Aufgaben im 
bischöfl ichen Dienst, wie sie aus den Kirchenordnungen und dem Kir chen-
recht, katholischerseits sogar aus Konzilstexten, ableitbar sind. Das priester-

 13 Vgl. Gunther Wenz, Kirche. Studium der Systematischen Theologie, Band 3, Göttin-
gen 2005, S. 94.
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ıche, könıglıche und prophetische Amt Christı als Vorbild für die ufgaben
der 1SCHOTEe In Seelsorge, Le1itung und Verkündigung. hese Heuristik (1 -

möglıchte W1IE gEeSsagtT dıe Fragen stellen, dass 1E VON en fünf
beteilıgten Konfessionen guL nachvollziehbar

In der Auswertung der Interviews hılfreich, die Außerung der
Befragten adurch klar profiliıeren, dass ich einen Vergleich der uther1-
schen, einen Vergleich der nıchtlutherischen Außerungen und dann einen 1N-
terkonfessionellen Vergleich vornahm. Der innerlutherische Vergleich 1eß
eın we1it SESPANNLES, auch Wıdersprüche enthaltendes Spektrum erkennbar
werden, aber eın klares und einvernehmlıches Verständnis der Piskope:
N1ıemand lehnte das eigenständıge Bıschofsamt 1mM Gegenüber 7U allge-
meılınen Priestertum und 7U Predigtamt ab, ahber mangels posıtıver egrün-
dung wurde VON einıgen behauptet, dieses Amt E1 rein funktional legıtımıert,
wobhel dıe persönlıche ge1istliche Autorıität des Amtsträgers un1© wäh-
rend wiederum andere d1ese besonders stark betonten. Fın andermal 1sSt das
bıschöfliche Amt e1in persönlıches Amt, das S0ORdI analog £UT ge1istliıchen
Vater- bzw. Mutterschaft 71 Iragen kommen kann, während die rechtliche
Begründung des bıschöfliıchen Amltes 1IUT eın Juristisches KOrsett E1

uffällıg auch, dass 1ne erhehbliche pannung zwıschen SelIbst- und
Fremdwahrnehmung besteht, zwıischen dem en e1ner machtfreien
‚PISkope und der Realıtät einer gestuften Amter- und sanktiıonsberecht1ig-
ten Aufsıichtsstruktur. Alleın VON diesem rgebn1s her lässt sıch agen, b
denn ıchtig Ist, dass eın eın funktionales, „verwaltendes Bıschofsamt das
Idealbıld Iutherischer Vorstellungen VOoO Bıschofsamt sein könne. (ijerade
die Aussagen AUS den Interviews Welsen nach, dass e1in personal gefüll-
LCS, daher mıt Autorität geistliıch und rechtlich „gestaltendes” Bıschofsamt
unbedingt VOoNnNOten 1sSt und auch gelebt WITd. uch In der Öffentlichkeit
werden dıe Reg1ionalbıschöfe und der Landeshısche nıcht als Pfarrerinnen
und Pfarrer wahrgenommen, und S1e€ verhalten siıch auch nıcht hese
Wiırklichkeit nehmen auch die 1SCNOTE selhest wahr och wıirken die In den
Interviews UuntfernommMenen Versuche, d1eses Phänomen mıt der Faktızıtät
einer Mediengesellschaft erklären, cher unbeholfen

Auftfallend Wl auch, dass siıch bestimmte Personen 1mM bıschöfliıchen Amt
iıhrer strukturellen und persönlıchen Autorıität csehr bewusst SINd: „Ich habe al-
lerdings besondereufgaben, die ich auch sehr bewusst wahrnehme, und WENNn

ich EeIWwas entscheiden habe, dann entsche1ide ich das auch. Ich nıchts
davon SCH ‚Ach, ich bın Ja 1ne VON euch und WIT sınd ]Ja alle leich! G

Vor (iJott sınd WIT SALZ klar alle gleich, ahber ich habe inge beurte1jlen und
entscheıden, die ich auch beurteljle und entsche1ide. (O)bwohl dann auch

mal 1mM /Zweilfelstall Arger <1bt und ich halt In den Konflıkt eın muss .“
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liche, königliche und prophetische Amt Christi als Vorbild für die Aufgaben 
der Bischöfe in Seelsorge, Leitung und Verkündigung. Diese Heuristik er-
möglichte es – wie gesagt – die Fragen so zu stellen, dass sie von allen fünf 
beteiligten Kon fessionen gut nachvollziehbar waren.

In der Auswertung der Interviews war es hilfreich, die Äußerung der 
Befragten dadurch klar zu profi lieren, dass ich einen Vergleich der lutheri-
schen, einen Vergleich der nichtlutherischen Äußerungen und dann einen in-
terkonfessionellen Vergleich vornahm. Der innerlutherische Vergleich ließ 
ein weit gespanntes, auch Widersprüche enthaltendes Spektrum erkenn bar 
werden, aber kein klares und einvernehmliches Verständnis der Episkopé: 
Niemand lehnte das eigenständige Bischofsamt im Gegenüber zum all ge-
meinen Priestertum und zum Predigtamt ab, aber mangels positiver Be grün-
dung wurde von einigen behauptet, dieses Amt sei rein funktional legitimiert, 
wobei die persönliche geistliche Autorität des Amtsträgers unklar blieb, wäh-
rend wiederum andere diese besonders stark betonten. Ein andermal ist das 
bi schöfl iche Amt ein persönliches Amt, das sogar analog zur geistlichen 
Vater- bzw. Mutterschaft zum Tragen kommen kann, während die rechtliche 
Be gründung des bischöfl ichen Amtes nur ein juristisches Korsett sei.

Auffällig war auch, dass eine erhebliche Spannung zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung besteht, d. h. zwischen dem Ideal einer machtfreien 
Episkopé und der Realität einer gestuften Ämter- und sanktionsberechtig-
ten Aufsichtsstruktur. Allein von diesem Ergebnis her lässt sich fragen, ob es 
denn richtig ist, dass ein rein funktionales, „verwaltendes “ Bischofsamt das 
Idealbild lutherischer Vorstellungen vom Bischofsamt sein könne. Gerade 
die Aussagen aus den Interviews weisen nach, dass ein personal gefüll-
tes, daher mit Autorität geistlich und rechtlich „gestaltendes“ Bischofsamt 
unbedingt vonnöten ist und auch gelebt wird. Auch in der Öffentlichkeit 
werden die Regionalbischöfe und der Landesbischof nicht als Pfarrerinnen 
und Pfarrer wahrgenommen, und sie verhalten sich auch nicht so. Diese 
Wirklichkeit nehmen auch die Bischöfe selbst wahr. Doch wirken die in den 
Interviews unternommenen Versuche, dieses Phänomen mit der Faktizität 
 einer Mediengesellschaft zu erklären, eher unbeholfen.

Auffallend war auch, dass sich bestimmte Personen im bischöfl ichen Amt 
ihrer strukturellen und persönlichen Autorität sehr bewusst sind: „Ich habe al-
lerdings besondere Aufgaben, die ich auch sehr bewusst wahrnehme, und wenn 
ich etwas zu entscheiden habe, dann entscheide ich das auch. Ich  halte nichts 
davon zu sagen: ‚Ach, ich bin ja eine von euch und wir sind ja alle gleich!‘ 
Vor Gott sind wir ganz klar alle gleich, aber ich habe Dinge zu beurteilen und 
zu entscheiden, die ich auch beurteile und entscheide. Obwohl es dann auch 
mal im Zweifelsfall Ärger gibt und ich halt in den Konfl ikt rein muss.“
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e Interviews der nıchtlutherischen 1SCHNOTEe brachten ebenfalls interes-
Sante Detaıuls und S12N1  ante Unterschlede zutage, In der orthodoxen
1C des „Mysteriums” der Weıihe und der charısmatıschen Amtsauffassung
1mM 1C auf Juridische TODIEME der auch die besondere tellung des
methodistischen Bıschofsamtes wurde VOT anglıkanıschen, aber auch refor-
mierten Hıntergründen guL erkennbar (Gemeunschaft der ()rdiınlerten 1mM
Sinne eINES Beeindruckend 1sSt dıe große Übereinstimmung der KIr-
chen mi1t hiıstorischem E.piskopat, der römisch-katholıschen, der ST1E-
chischen orthodoxen und der anglıkanıschen ı1schöfe, VON der Ablehnung
VON BıschöNnnen hıs Z£ZUT Begründung bıischöflicher Autorität AUS der 1IrC
der Apostel e ähe verdichtet sıch 1mM sakramental-ontologischen Charac-
fer INdeteDitLis der geweınhten Priester, spezle. In der Vergegenwärtigung und
Kepräsentation des Hauptes der Kırche durch den Bıschof: 1ne nıcht tfunk-
tiıonale, sondern personale, „väterlıche" 1C bıschöflicher Autorität. e
etapher des ‚„ Vaters” wurde hier VOT em VON der orthodoxen Stimme
immer wıeder genannt TE1I1C ze1ıgt siıch auch hler dıe pannung zwıschen
dem Lhenst der 1SCHOTEe und dem der Priester: UTLLISO deutlıcher, dass diese
1SCHNOTEe ıhre kırchenleıitend Aufgabe entscheidend als Lhenst der Einheılt
der Kırche verstehen.

Im folgenden Gesamtvergleıich er Interviews bestätigte sıch, dass dıe
‚PISkope 1mM Muster des dreiıtachen Amltes Christı ausgeführt WIird, und 1st
erkennbar, dass der prophetische (verkündıgende Lhenst übereinstimmend
esehen und praktızıert WITd. Tkennbare konfessionelle Unterschliede WCI1 -

den eher 1mM seelsorgerlichen Lhenst siıchtbar, zumal In dessen Verhältnis 7U

leıtenden Dienst, der In den protestantischen Kırchen direkt 1IUT 1mM Rahmen
der Verkündigung, ANSONSTEN 1IUT indırekt 1mM ahmen des Kırchenrechts, In
Bayern In (iestalt der Viısıtatıon, ausgeübt WIrd. Als Kern der Dfferenz

den Kırchen mıt historischem LE.piskopat ze1ıgt siıch hler der nterscAhle|
zwıischen e1lner funktionalen, ufgaben orlentierten, und der ontolog1-
schen, Wesen bzw der Person und dem Vorbild orlentierten, Auffas-
SUuNs der piIskope. Ich glaube aber und das bestätigen die Interviews eIN-
deutig dass CI Vorstellungen das Wesen und das elıngen der ‚PISkope
darstellen bzw siıchern können. S1e stehen weni1ger gegene1nander, als 1111A0

das OfTft annehmen INAS Denn auch e1in eın funktionales Amtsverständnis 1st
VOT Mıshbrauch ebenso wen1g geschützt WI1IE 1ne personifizierte, hierarchıisch
geglıederte Amltsstruktur.

uch 1st VON den Interviews her krıtısıeren, dass dıe Überbetonung des
Fu  10Nalen dıe eigene Grundentscheidung In rage tellt, dass das Amt
nıcht mıt aCcC sondern alleın mi1t dem Wort üUuhren sel, AUS dem seine
Autorıität hat (non VI sed verbDo, XXVIID). Wenn ämlıch das Bıschofsamt
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Die Interviews der nichtlutherischen Bischöfe brachten ebenfalls interes-
sante Details und signifi kante Unterschiede zutage, z. B. in der orthodoxen 
Sicht des „Mysteriums“ der Weihe und der charismatischen Amtsauffassung 
im Blick auf juridische Probleme. Oder auch die besondere Stellung des 
 methodistischen Bischofsamtes wurde vor anglikanischen, aber auch refor-
mier ten Hintergründen gut erkennbar (Gemeinschaft der Ordinierten – im 
Sinne eines Ordo). Beeindruckend ist die große Übereinstimmung der Kir-
chen mit historischem Episkopat, d. h. der römisch-katholischen, der grie-
chischen orthodoxen und der anglikanischen Bischöfe, von der Ablehnung 
von Bischöfi nnen bis zur Begründung bischöfl icher Autorität aus der Kirche 
der Apostel. Die Nähe verdichtet sich im sakramental-ontologischen charac-
ter indelebilis der geweihten Priester, speziell in der Vergegenwärtigung und 
Repräsentation des Hauptes der Kirche durch den Bischof: eine nicht funk-
tionale, sondern personale, „väterliche“ Sicht bischöfl icher Autorität. Die 
Metapher des „Vaters“ wurde hier vor allem von der orthodoxen Stimme 
immer wieder genannt. Freilich zeigt sich auch hier die Spannung zwischen 
dem Dienst der Bischöfe und dem der Priester; umso deutlicher, dass diese 
Bischöfe ihre kirchenleitende Aufgabe entscheidend als Dienst an der Einheit 
der Kirche verstehen.

Im folgenden Gesamtvergleich aller Interviews bestätigte sich, dass die 
Episkopé im Muster des dreifachen Amtes Christi ausgeführt wird, und ist 
erkennbar, dass der prophetische (verkündigende) Dienst übereinstimmend 
gesehen und praktiziert wird. Erkennbare konfessionelle Unterschiede wer-
den eher im seelsorgerlichen Dienst sichtbar, zumal in dessen Verhältnis zum 
leitenden Dienst, der in den protestantischen Kirchen direkt nur im Rahmen 
der Verkündigung, ansonsten nur indirekt im Rahmen des Kirchenrechts, in 
Bayern v. a. in Gestalt der Visitation, ausgeübt wird. Als Kern der Differenz 
zu den Kirchen mit historischem Episkopat zeigt sich hier der Unterschied 
 zwischen einer funktionalen, an Aufgaben orientierten, und der ontologi-
schen, am Wesen bzw. an der Person und dem Vorbild orientierten, Auffas-
sung der Episkopé. Ich glaube aber – und das bestätigen die Interviews ein-
deu tig –, dass beide Vorstellungen das Wesen und das Gelingen der Episkopé 
darstellen bzw. sichern können. Sie stehen weniger gegeneinander, als man 
das oft annehmen mag. Denn auch ein rein funktionales Amtsverständnis ist 
vor Missbrauch ebenso wenig geschützt wie eine personifi zierte, hierarchisch 
gegliederte Amtsstruktur.

Auch ist von den Interviews her zu kritisieren, dass die Überbetonung des 
Funktionalen die eigene Grundentscheidung in Frage stellt, dass das Amt 
nicht mit Macht, sondern allein mit dem Wort zu führen sei, aus dem es seine 
Autorität hat (non vi sed verbo, CA XXVIII). Wenn nämlich das Bischofsamt 
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1IUT 1ne vechtliche Funktion des einen Amtes Ist, welches wıederum 1IUT 1ne
Funktion VON Wort und Sakrament SeIn soll, ann die ‚P1SkOope 1IUT auf tund
VON (iesetzen und UOrdnungen wıirks se1n, nıcht aber Urc das Wort (jottes
selhst Wenn dıe PIskope Urc das Wort (jottes leıten solle, mMUSSsSe S1e€ auch
VO Wort (jottes her legıtımıert SeIN. Da dies aber nach gegenwärtigen theo-
logıschen Begründungen 1mM Luthertum nıcht der Fall lst, beruht dıe Aus-
übung der PIskope alleın auf dem Kırchenrecht Jedoch 1sSt dieses ecCc C
NaluU jene „„VLS humand, welche dıe ]Ja ausdrücklich einzuschränken sucht,
WENNn S1e€ 1ne Vorordnung des Wortes (Jottes VOT dıe menschlichen (iesetze
tordert In e1ner 1IUT funktionalen Beschreibung der P1Sskope 1st die rage
nıcht beantwortet, mıt welcher geistlichen Vollmacht eın Bıschofr orgaben
und Entscheidungen über andere Menschen 1mM Predigtamt mi1t geistlichen
Mıtteln „verbo“ geben bzw tällen CIMNNAS, außer handelt siıch
e1 nıcht-geistliche Vollmacht, aIsSO mMensSCAHILICHE aCe ahber ann
auch guL Oohne das Wort (jottes auskommen. e LÖösung di1eser rage 1st
für das 1 uthertum nach Innen aren und 1mM espräc mi1t den anderen
Konfessionen selhstkrIitis: behandeln Weıterhıin WeIsen die Interviews
auf einen angel hın, der darın sSiıchthbar wird, dass dıe Zuschreibung VON

Amtsvollmach und bıschöflicher Autorıität evangelıscherse1ts 1IUT kırchen-
rechtlich AaNSTAaTT ekklesiologisch bzw. christolog1sc geschieht, W ASs siıch kon-
kref darın ze1gt, dass die Ilutherischen 1SCNOTE ıhre Aufsichtsvollmach nıcht
für alle Gläubigen, sondern 1IUT für dıe kırchlichen Mıtarbeiter aben,
dass z B völlıg unklar wırd, WCT Lehrzucht ausüben darf und SOIl e
nıcht 1IUT negatıve €1| dieser Fragen wırd auch noch adurch bestä-
t1gt, dass 1ne 1SCANOTIN ıhren Lhenst personal-mütterlich versteht, also dıe
leiche etapher aufgreift, die auch für den orthodoxen Bıschofr VON er
Wiıchtigkeıit WAl. hese Weıte rlaubht die lutherische 1C ehben auch.

Aus dem bısher Gieschilderten wırd zwelerle1 klar Eirstens IENN dıe eNL-
sche1dende interkonfessionelle Debatte die Leitungsautorıität geführt WCI1 -

den, aIsSO dıe schon ehbhaft diskutierte rage nach der apostolıschen
ZeSSION. Das geschieht auf breıiter Front / weıtens: Lhftferenzen 1mM Ogma-
tisch-theoretischen Wiıssen der Konfessionen über die P1Sskope werden 1mM
1C auf die pastoral-episkopalen Oollzüge margınal und vernachläss1ıgbar.
S1e verheren nıcht Urlentierungskraft, en aber iıhrer selhest wıllen
nıcht das Streben nach Einheılt verhindern. Ich gehe auch davon AUS, dass dies
OS den nterschN1le: zwıischen sakramentaler und funktionaler Amltsauf-
fassung CII betrachtet 11A0 diese dogmatischen Grundentscheidungen
VON der praktıschen Wiırklichkeit her. Denn beides funktionıiert. och möglı-
cherweise IsSt diese csehr pragmatısche 1C auf die ınge In den ugen nıcht-
Iutherischer (Gesprächspartner bereıts viel .„lutherisch””.
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nur eine rechtliche Funktion des einen Amtes ist, welches wiederum nur eine 
Funktion von Wort und Sakrament sein soll, kann die Episkopé nur auf Grund 
von Gesetzen und Ordnungen wirksam sein, nicht aber durch das Wort Gottes 
selbst. Wenn die Episkopé durch das Wort Gottes leiten solle, müsse sie auch 
vom Wort Gottes her legitimiert sein. Da dies aber nach gegenwärtigen theo-
logischen Begründungen im Luthertum nicht der Fall ist, beruht die Aus-
übung der Episkopé allein auf dem Kirchenrecht. Jedoch ist dieses Recht ge-
nau jene „vis humana“, welche die CA ja ausdrücklich einzuschränken sucht, 
wenn sie eine Vorordnung des Wortes Gottes vor die menschlichen Gesetze 
fordert. In einer nur funktionalen Beschreibung der Episkopé ist die Frage 
nicht beantwortet, mit welcher geistlichen Vollmacht ein Bischof Vorgaben 
und Entscheidungen über andere Menschen im Predigtamt mit geistlichen 
Mitteln – „verbo“ – zu geben bzw. zu fällen vermag, außer es handelt sich 
dabei um nicht-geistliche Vollmacht, also menschliche Macht. Die aber kann 
auch gut ohne das Wort Gottes auskommen. Die Lösung dieser Frage ist 
für das Luthertum nach innen zu klären und im Gespräch mit den anderen 
Konfessionen selbstkritisch zu behandeln. Weiterhin weisen die Interviews 
auf einen Mangel hin, der darin sichtbar wird, dass die Zuschreibung von 
Amtsvollmacht und bischöfl icher Autorität evangelischerseits nur kirchen-
rechtlich anstatt ekklesiologisch bzw. christologisch geschieht, was sich kon-
kret darin zeigt, dass die lutherischen Bischöfe ihre Aufsichtsvollmacht nicht 
für alle Gläubigen, sondern nur für die kirchlichen Mitarbeiter haben, so 
dass z. B. völlig unklar wird, wer Lehrzucht ausüben darf und soll. Die 
nicht nur negative Offenheit dieser Fragen wird auch noch dadurch bestä-
tigt, dass eine Bischöfi n ihren Dienst personal-mütterlich versteht, also die 
gleiche Metapher aufgreift, die auch für den orthodoxen Bischof von hoher 
Wichtigkeit war. Diese Weite erlaubt die lutherische Sicht eben auch.

Aus dem bisher Geschilderten wird zweierlei klar: Erstens muss die ent-
scheidende interkonfessionelle Debatte um die Leitungsautorität geführt wer-
den, also die schon lebhaft diskutierte Frage nach der apostolischen Suk-
zession. Das geschieht auf breiter Front. Zweitens: Differenzen im dogma-
tisch-theoretischen Wissen der Konfessionen über die Episkopé werden im 
Blick auf die pastoral-episkopalen Vollzüge marginal und vernachlässigbar. 
Sie verlieren nicht an Orientierungskraft, dürfen aber um ihrer selbst willen 
nicht das Streben nach Einheit verhindern. Ich gehe auch davon aus, dass dies 
sogar den Unterschied zwischen sakramentaler und funktionaler Amtsauf-
fassung betrifft, betrachtet man diese dogmatischen Grundentscheidungen 
von der praktischen Wirklichkeit her. Denn beides funktioniert. Doch mögli-
cherweise ist diese sehr pragmatische Sicht auf die Dinge in den Augen nicht-
lutherischer Gesprächspartner bereits viel zu „lutherisch“.
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Ich konnte also auch In den Interviews starke Konvergenzen ZUETST In der
verkündıgenden Praxıs der 1ıschöfe, ahber auch WENNn auch eingeschränk-
ler In der seelsorgerlıchen Praxıs und i1hrem Aspekt der Überordnung und
auch In der leıtenden Praxı1s, In (iestalt der ()rdınation der Geistlichen,
und In der verkündıgenden Praxı1s, In i1hrem Selbstverständniıs als Amt
der Einheıt der ırche, erkennen.

He 1SCHNOTEe nehmen auf die Lebensführung der ihnen zugeordneten
Gelistlichen In ırgendeiner Orm FEinfuss AalUurlıc IsSt das dogmatısch W1IE
auch kırchenrechtlich In en Kırchen grundsätzlıch geregelt. ber selhst
das siıch theoretisch-kolleg1iale (irundmuster Iutherischer Amtsverhält-
NıSSe WwIrd Urc die rechthch-st  urellen Bestimmungen AaKTISC einer
gegenseltigen ber- und Nachordnung 1mM Amt, die In ACTU und den damıt
verbundenen VPC  ICHEN Möglıchkeiten nıcht VOoO Vollzug anderer 1SCHOTEe

untersche1i1den 1st /Zweifellos stehen aber einem einzelnen Ilutherischen
KReg1ionalbıscho 1mM Gegenüber den Pfarrern In seInem ırchenkre1is nıcht
In dem Maße ge1istlıche und Juristische Vollmachten £. WIE das e{iwa auf
einen römıisch-katholischen LDIözesanbıschof utrıfft

Jedoch en die KRegionalbıschöfe aber über die Mıtwıirkung 1mM Lan-
deskıirchenrat als Kollegiıum urchaus dıszıplınarısche Möglıchkeiten und
Instrumente, die S0ORdI hıs hıneln In dıe (Ordinationsrechte reifen. I hes IsSt
Insofern VON er Bedeutung, als In anderen deutschen Landeskırchen (Jr-
diınatiıonen auch Urc Superintendenten, Dekane Oder Pröpste vollzogen
werden können. Damıt IsSt e1in innerevangelısches Problem angesprochen,
das nıcht völlıg geklärt 1st Im Protestantismus In Deutschlan: 1sSt 7U

Ersten nıcht einhellıg bestimmt, auf welcher kırchlichen ene das Amt
der pPIskope anzusiedeln 1st Ebenso wen1g 1sSt zweıtens klar, O9 das (Jr-
diniıeren 1Ne Aufgabe darstellt, die alleın Menschen 1mM bıschöflichen Lhenst
ANZU VeEerTIrauUuEeEnNn ist e beiden Fragen hängen zusammen. “ 1eg dıe E.p1S-
kope aIsSO Un bereıts 1mM Urtspfarramt Oder auf der nächsten ufe, der
Superintendentur dem Dekanat)”? der 1sSt dıe PIskope eTrsI auf der ene
der Propstel, Landes- Oder (Generalsuperintendentur Oder dem ırchenkreıs,

Vegl el  er ekan, jeder Superintendent hat bıschöflliche Uunktionen In seInem HBe-
ırk und VOHN der Geschichte her, ass der Pfarrer der Bıschof 1r dıe (Geme1inde, 1r
dıe al 1r dıe Kegıon SUZUSdaSCI In den konzentrischen Kreisen und dann Jeweıls
Immer eigene Begrifflichkeit ausgepragt hat, letztliıch 1r dıe bıschöflliche un  10N,
JE ach dem eigenen Wırkungszuständigkeitsbereich, annn st1mmt annn wıeder, C

ist CIn bısschen SIN Hınken ach beıden NSeiten“” NLWOT| e1INEes Iutherischen Ke-
g10nalbıschofs
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Ich konnte also auch in den Interviews starke Konvergenzen zuerst in der 
verkündigenden Praxis der Bischöfe, aber auch – wenn auch eingeschränk-
ter – in der seelsorgerlichen Praxis und ihrem Aspekt der Überordnung und 
auch in der leitenden Praxis, v. a. in Gestalt der Ordination der Geistlichen, 
und in der verkündigenden Praxis, v. a. in ihrem Selbstverständnis als Amt 
der Einheit der Kirche, erkennen.

Alle Bischöfe nehmen auf die Lebensführung der ihnen zugeordneten 
Geistlichen in irgendeiner Form Einfl uss. Natürlich ist das dogmatisch wie 
auch kirchenrechtlich in allen Kirchen grundsätzlich geregelt. Aber selbst 
das an sich theoretisch-kollegiale Grundmuster lutherischer Amtsverhält-
nisse wird durch die rechtlich-strukturellen Bestimmungen faktisch zu einer 
gegenseitigen Über- und Nachordnung im Amt, die in actu und den damit 
verbundenen rechtlichen Möglichkeiten nicht vom Vollzug anderer Bischöfe 
zu unterscheiden ist. Zweifellos stehen aber einem einzelnen lutherischen 
Regionalbischof im Gegenüber zu den Pfarrern in seinem Kirchenkreis nicht 
in dem Maße geistliche und juristische Vollmachten zu, wie das etwa auf 
 einen römisch-katholischen Diözesanbischof zutrifft.

Jedoch haben die Regionalbischöfe aber über die Mitwirkung im Lan-
deskirchenrat als Kollegium durchaus disziplinarische Möglichkeiten und 
Instrumente, die sogar bis hinein in die Ordinationsrechte greifen. Dies ist 
insofern von hoher Bedeutung, als in anderen deutschen Landeskirchen Or-
dinationen auch durch Superintendenten, Dekane oder Pröpste vollzogen 
werden können. Damit ist ein innerevangelisches Problem angesprochen, 
das nicht völlig geklärt ist. Im Protestantismus in Deutschland ist es zum 
Ersten nicht einhellig bestimmt, auf welcher kirchlichen Ebene das Amt 
der Episkopé anzusiedeln ist. Ebenso wenig ist zweitens klar, ob das Or-
dinieren eine Aufgabe darstellt, die allein Menschen im bischöfl ichen Dienst 
anzuvertrauen ist. Die beiden Fragen hängen zusammen.14 Liegt die Epis-
kopé also nun bereits im Ortspfarramt oder auf der nächsten Stufe, der 
Superintendentur (dem Dekanat)? Oder ist die Episkopé erst auf der Ebene 
der Propstei, Landes- oder Generalsuperintendentur oder dem Kirchenkreis, 

 14 Vgl.: „Jeder Dekan, jeder Superintendent hat bischöfl iche Funktionen in seinem Be-
zirk und von der Geschichte her, dass der Pfarrer der Bischof für die Gemeinde, für 
die Stadt, für die Region sozusagen in den konzentrischen Kreisen und dann jeweils 
immer eigene Begriffl ichkeit ausgeprägt hat, letztlich für die bischöfl iche Funktion, 
je nach dem eigenen Wirkungszuständigkeitsbereich, dann stimmt es dann wieder, es 
ist so ein bisschen ein Hinken nach beiden Seiten“ (Antwort eines lutherischen Re-
gio nalbischofs).
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dem prenge. verorten ? der hat alleın dıe Kırchenleitungsebene dıe
ufgaben der P1Sskope übernehmen, das e1 eın Landesbischof, e1in
Kırchenpräsıident, eın Bıschof, e1in Schrıiftführer, eın Präses TTT mıt
den Oberkıirchenräten In den Landeskırchenämtern Oder Konsıiıstorien ? Und
WCT darf Ordınıeren ? Ist die Urdıinationsbefugn1s die P1Sskope gebun-
den ? Ihese Fragen werfen nıcht 1IUT für den Öökumenıischen Dialog 110OT71-

1111 Klärungsbedarf auf, sondern auch für das innerevangelısche espräch.
Und dıe Meınungen dazu sınd vielfältig. Konfessionsübergreifen! 1sSt VON

en Bıschöfen lediglich die grundsätzlıche Wiıchtigkeıit der (J)rdınation be-
TONT worden. e rage, O9 d1ese ex klusıv das Bıschofsamt bınden sel,
wurde nıcht angesprochen, da alle hier teilnehmenden Kırchen keine andere
Möglıchkeit kennen, als dass ausschheßlich dıe 1SCNOTE Ordınleren.

I hes 1ssend siıch dıe lutherischen 1SCHOTEe In der Einsıicht e1IN1g,
dass die rage des Bıschofsamts 1mM L uthertum noch nıcht hinreichend C
klärt SE1 Jedoch wagften dıe 1SCHOTEe nıcht, 1ne posit1ve Beschreibung
dessen vorzulegen, WAS das Mehr des 1SCANOTS gegenüber dem Pfarrer 1st

Fın erkmal,;, das als AaUuUTTallende Konvergenz In en Voten der 1SCHOTEe
anklıngt, 1sSt das Moment der Einheıt Das Bıschofsamt IsSt eın Amt der Fın-
heıt uch WENNn das nıcht VON en eindeut1ig tormuhert wurde, klıngt
In den sehr dıfferenzi1e@erten Antworten VIielTaC dieser Schwerpunkt eutnc

ESs edurTtfftfe einer SEHNAUCICH Untersuchung, herauszufinden, welche
Orm VON Einheılt die 1SCHNOTEe mi1t dieser Festlegung meı1nen. Insofern WIT|
auch hier wıieder 1ne SCWISSE strukturelle Dfferenz ıchtbar. SO verlegen
nahezu alle Iutherischen 1SCHNOTEe das Verständnis VON Einheıt auf die 1N-
nerkırchlı. Einheıt Der Bıschofr Ssowohl auf ırchenkre1is- WIE auch auf
Landeskırchenebene hat aliur SOLSCLIL, dass die Einheılt der evangelısch-
Iutherischen Kırche ewahrt bleibt Ihese Einheıt werde VOoO Bıschofr nıcht
Urc seine Person, sondern durch SeIn Iun gewährleıistet. Und d1eses Iun
resultiere AUS den „media salutis‘, die In V IT als Konstitutiva der 1IrC
beschrieben Sınd. SO sagt 1ne Ilutherische Stimme: .„Ls genugt, dass das Wort
(jottes ‚PUIC docetur”, dass die Sakramente ‚reCLIe admınıstrantur”, das genugt
£UT wahren Einheıt der Kırche, da raucht 1mM / weifelstall meın Amt nıcht
ESs raucht nıcht unbedingt, IsSt nützliıch und heilsam, und ich enke,

pricht vieles dafür, dass das X1bt ber 1sSt nıcht he1ilsnotwendi1g.“
Ahnlich stellt 1ne andere Stimme der Iutherischen 1SCHOTEe dar, egrün-
det dies ahber nıcht sakramentstheologisch Oder bekenntnisorlentiert, sondern
In erster L ınıe VON der Kepräsentation, dem Verkündigungsauftrag und der
Christologie her „Ich glaube schon, dass das Biıschofsamt gerade adurch
eın Einheltsdienst seIn kann, dass 1111A0 Urc das Besuchen hıer, da und dort
und Urc das Achten arauf, dass das, W ASs 1111A0 hier Sagt, mıt dem übereıin-
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dem Sprengel zu verorten? Oder hat allein die Kirchenleitungsebene die 
Aufgaben der Episkopé zu übernehmen, das heißt ein Landesbischof, ein 
Kirchenpräsident, ein Bischof, ein Schriftführer, ein Präses zusammen mit 
den Oberkirchenräten in den Landeskirchenämtern oder Konsistorien? Und 
wer darf ordinieren? Ist die Ordinationsbefugnis an die Episkopé gebun-
den? Diese Fragen werfen nicht nur für den ökumenischen Dialog enor-
men Klärungsbedarf auf, sondern auch für das innerevangelische Gespräch. 
Und die Meinungen dazu sind vielfältig. Konfessionsübergreifend ist von 
allen Bischöfen lediglich die grundsätzliche Wichtigkeit der Ordination be-
tont worden. Die Frage, ob diese exklusiv an das Bischofsamt zu binden sei, 
wurde nicht angesprochen, da alle hier teilnehmenden Kirchen keine andere 
Möglichkeit kennen, als dass ausschließlich die Bischöfe ordinieren.

Dies wissend waren sich die lutherischen Bischöfe in der Einsicht einig, 
dass die Frage des Bischofsamts im Luthertum noch nicht hinreichend ge-
klärt sei. Jedoch wagten es die Bischöfe nicht, eine positive Beschreibung 
dessen vorzulegen, was das Mehr des Bischofs gegenüber dem Pfarrer ist.

Ein Merkmal, das als auffallende Konvergenz in allen Voten der Bischöfe 
anklingt, ist das Moment der Einheit. Das Bischofsamt ist ein Amt der Ein-
heit. Auch wenn das nicht von allen so eindeutig formuliert wurde, klingt 
in den sehr differenzierten Antworten vielfach dieser Schwerpunkt deutlich 
an. Es bedürfte einer genaueren Untersuchung, um herauszufi nden, welche 
Form von Einheit die Bischöfe mit dieser Festlegung meinen. Insofern wird 
auch hier wieder eine gewisse strukturelle Differenz sichtbar. So verlegen 
nahezu alle lutherischen Bischöfe das Verständnis von Einheit auf die in-
nerkirchliche Einheit. Der Bischof – sowohl auf Kirchenkreis- wie auch auf 
Landeskirchenebene – hat dafür zu sorgen, dass die Einheit der evangelisch-
lutherischen Kirche gewahrt bleibt. Diese Einheit werde vom Bischof nicht 
durch seine Person, sondern durch sein Tun gewährleistet. Und dieses Tun 
resultiere aus den „media salutis“, die in CA VII als Konstitutiva der Kirche 
beschrieben sind. So sagt eine lutherische Stimme: „Es genügt, dass das Wort 
Gottes ‚pure docetur‘, dass die Sakramente ‚recte administrantur‘, das genügt 
zur wahren Einheit der Kirche, da braucht es im Zweifelsfall mein Amt nicht. 
Es braucht es nicht unbedingt, es ist nützlich und heilsam, und ich  denke, 
es spricht vieles dafür, dass es das gibt. Aber es ist nicht heilsnotwendig.“ 
Ähnlich stellt es eine andere Stimme der lutherischen Bischöfe dar, begrün-
det dies aber nicht sakramentstheologisch oder bekenntnisorientiert, sondern 
in erster Linie von der Repräsentation, dem Verkündigungsauftrag und der 
Christologie her: „Ich glaube schon, dass das Bischofsamt gerade dadurch 
ein Einheitsdienst sein kann, dass man durch das Besuchen hier, da und dort 
und durch das Achten darauf, dass das, was man hier sagt, mit dem überein-
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stımmt, WASs 1111A0 dort Sagl, dazu beiträgt, auch auf das 1ne Christuszeugni1s
die verschliedenen (jemel1nden immer wıieder hinzuwe1lisen und S1e€ dieses
1ne Christuszeugn1s immer wıeder erinnern.“

uch auf römIıisch-katholischer NSeı1lite 1sSt das Bıschofsamt e1in Amt der
Einheılt, das nach Innen gerichtet einheıltsstiftend 1st SO spıtzt der römiıisch-
katholische Bıschofr seine 1C gerade 1mM 1C auf den seelsorgerlıiıchen und
iıdentihnkatorıischen Umgang mi1t den Priestern selner 1Ö7ese Der Bıschofr
geht e1 S0ORdI noch einen chrıtt weIlter. Einheılt 1st 1mM römIıisch-katholı1-
schen Sinn eın ahbstrakter Begrifft, sondern In einer Person konkreft tasshar
der Bıschofr. Sehr pomtiert bringt der Orthodoxe Bıschofr das ebenfalls nach
Innen gerichtete FEinheltsverständnıs auf den Punkt urc d1ese Voten wurde
CULLLC dass alle Interviewpartner das Bıschofsamt als das Amt der Finheit
der Kırche verstehen.

1C  ar wırd natürliıch die Gegenüberstellung VON Person und Handeln
och sınd beides Identifikationsfiguren 1mM Kontext kırchhicher truktur. Dass
damıt ekklesiologisch noch ange nıcht geklärt 1st, W ASs mi1t Kırche gemeınt
IsSt und O9 das Bıschofsamt 191080 eın Amt der „„konfessionellen”‘, der theo-
logısch-inhaltlıchen, Einheılt IsSt Oder e1in Amt der „Jurısdıktionellen” Einheılt
Oder eın Amt der „Gesinnungseinheıt”, e1ner persönlıch-ıdentifikator1-
schen LEinheılt, 1sSt nıcht eindeutig eruleren.

Natürliıch pielen für die vollkommene, siıchtbare Einheıt der Kırche alle
dre1 genanntfen Schwerpunkte 1ne Interne, konfessionelle Einheılt
WIT| Urc die Lehr- und Bekenntnisaufsicht gewährleıistet, Jurisdıktionelle
Einheılt Urc dıe verfassungsgegebenen ufgaben und Strukturen. e E1n

zÄ15he1t des S1Nnes wırd siıch AUS der Christusnachfolge eINes ıschofs, der
AUS der Kraft des eilıgen (Je1lstes lebt, stiften lassen. Denn die persönlıche
Kepräsentanz einer einzelnen Person 1mM Bıschofsamt, die das (jesamte einer
Diözesan-, Landes- Oder Bekenntniskirche en soll, 111USS sıch der
Glaubwürdigkeıit und des E, vangelıums wıllen entfalten, dass mındes-
Tens das Urdinationsversprechen siıchtbar werden annn Das he1bt, WIT|
immer VON ungeheurer Relevanz se1n, WIE e1in ensch 1mM Biıschofsamt seine
persönlıche Christusnachfolge verwirklıcht. Und AUS diesem trund ann e1in

Vegl Phılıpper 2,2—-5 „Dde1d e1INEes Sinnes! Se1d einander In 1 verbunden, e1N-
mütıg und a  einträc  1g. JIut nıchts AL E1ıgennutz der ea1itler Ehre wıllen, sondern
In eMU AC e1Nner den anderen er als sıch selbst, und CIn jeder csehe N1ıC auftf
das Se1ine, sondern uch auf das, WAdN dem anderen 1en! Se1d gegenselt1g gesinnt,
Ww1Ie dem eın In T1ISLIUS Jesus entspricht.”
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stimmt, was man dort sagt, dazu beiträgt, auch auf das eine Christuszeugnis 
die verschiedenen Gemeinden immer wieder hinzuweisen und sie an dieses 
eine Christuszeugnis immer wieder zu erinnern.“

Auch auf römisch-katholischer Seite ist das Bischofsamt ein Amt der 
Einheit, das nach innen gerichtet einheitsstiftend ist. So spitzt der römisch-
katholische Bischof seine Sicht gerade im Blick auf den seelsorgerlichen und 
identifi katorischen Umgang mit den Priestern seiner Diözese zu. Der Bischof 
geht dabei sogar noch einen Schritt weiter. Einheit ist im römisch-katholi-
schen Sinn kein abstrakter Begriff, sondern in einer Person konkret fassbar: 
der Bischof. Sehr pointiert bringt der orthodoxe Bischof das ebenfalls nach 
innen gerichtete Einheitsverständnis auf den Punkt. Durch diese Voten wurde 
deutlich, dass alle Interviewpartner das Bischofsamt als das Amt der Einheit 
der Kirche verstehen.

Sichtbar wird natürlich die Gegenüberstellung von Person und Handeln. 
Doch sind beides Identifi kationsfi guren im Kontext kirchlicher Struktur. Dass 
damit ekklesiologisch noch lange nicht geklärt ist, was mit Kirche gemeint 
ist und ob das Bischofsamt nun ein Amt der „konfessionellen“, d. h. der theo-
logisch-inhaltlichen, Einheit ist oder ein Amt der „jurisdiktionellen“ Einheit 
oder ein Amt der „Gesinnungseinheit“, d. h. einer persönlich-identifi katori-
schen Einheit, ist nicht eindeutig zu eruieren.

Natürlich spielen für die vollkommene, sichtbare Einheit der Kirche alle 
drei genannten Schwerpunkte eine Rolle. Interne, konfessionelle Einheit 
wird durch die Lehr- und Bekenntnisaufsicht gewährleistet,  jurisdiktionelle 
Einheit durch die verfassungsgegebenen Aufgaben und Strukturen. Die „Ein-
heit des Sinnes“15 wird sich aus der Christusnachfolge eines Bischofs, der 
aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, stiften lassen. Denn die persönliche 
Repräsentanz einer einzelnen Person im Bischofsamt, die das Gesamte einer 
Diözesan-, Landes- oder Bekenntniskirche abbilden soll, muss sich um der 
Glaubwürdigkeit und um des Evangeliums willen so entfalten, dass mindes-
tens das Ordinationsversprechen sichtbar werden kann. Das heißt, es wird 
immer von ungeheurer Relevanz sein, wie ein Mensch im Bischofsamt  seine 
persönliche Christusnachfolge verwirklicht. Und aus diesem Grund kann ein 

 15 Vgl. Philipper 2,2–5: „Seid eines Sinnes! Seid einander in Liebe verbunden, ein-
mütig und einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern 
in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf 
das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid gegenseitig so gesinnt, 
wie es dem Sein in Christus Jesus entspricht.“
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Bıschofr eın reiner Funktionär'® SeIN. Denn nıcht nach innen, sondern
auch nach außen 1st das Bıschofsamt das Amt der Einheılt der Kırche JSesu
Christi

Unter den entscheidenden Divergenzen wırd die E x1isStenz VON 1SCAHNONMNN-
TICTH ohl dıe wichtigste SeIN. Das WIT| 1mM Öökumenıischen espräc dıe
Partner der römIıisch-katholischen Kırche und der (Irthodox1e melsten
herausfordern. Ebenso IsSt 1ne großbe Divergenz die zeıtliche Begrenzung
für das bıschöfliche Amt In der lutherischen W1IE auch In der methodistischen
1IrC Ihese Vorstellung annn römischer-, anglıkanıscher- und Orthodoxer-
SEeIfS nıcht nachvollzogen werden. Ebenso die kybernetische Möglıchkeit In
der evangelısch-lutherischen ırche, das Biıschofsamt eINES Kırchenkreises
mıt WEe1 Personen besetzen. ESs entbehrt nıcht eINes gewlssen Maßes
Humor, WENNn die anglıkanısche Stimme auf die rage nach der Beurteilung

e1ner Möglıchkeıit folgendes außert: OVEe the WOT that he d1ıd
NOT send cCOomMIttee ” Für dıe E, vangelisch-Lutherische 1IrC In Bayern
hat siıch ahber gerade der Nürnberger S1ituation gezelgt, dass diese Option
durchaus machbar und csehr ruchtbar lst, auch Oder gerade we1l dies SAahzZ
besondere Herausforderungen mıt siıch bringt.

„Der Gedanke., das Amlt rein tiunktional fassen, erg1bt sıch zunächst ALUSN dem Ver-
such, den Gileichheiltsansatz direkt nstıitutionel AaUSZUWETrTEN. ID heftet sıch konkret
ann dıe Bezeichnung des neutestamentlıiıchen INes als ‚Dienst”. [ )ass ‚Amt‘ In
der TITC des Neuen lestaments wesentlich ‚Dienst‘ LSt, wırd N1IC 1U als e SLA-
1gung 1r dıe Konzeption der herrschaftstfreien Gesellschaft ausgelegt und damıt In
einen hıstorisch remden Kontext unbesehen transportiert, sondern gıilt VOT em als
Bewe1ls 1r den bla punktuellen ('harakter der Irühchristlichen Ä1nter * Als Lienste
seilen S1C Tallweıse Dienstleistungen, nıchts SONS NC wırd Stelle des Vaters, dem

mıt großber este den SCNHIEI g1bt Paulus Z Wi Nn1ıC verschmäht, sıch
anzusehen), der Funktionär elert; dıe Tage, b das 1ne bessere Verheißung

bietet, INa jeder 1r sıch selhst entsche1iden e olge dieses Vorgehens ber Lst,
ass Stelle des Ideals ständıger Dienstbereitschaft, WIe bısher 1r das rch-
1C Amlt auftf rund seiner christolog1ischen Betrachtung gegolten atte, das Bıld
des unktionärs trıtt, der autf 1Ne sorgfältige Begrenzung seiINner ıchten ıngt,
wobel dıe Wahrnehmung der eigenen Rechte vorrang1g wırd und den 1C autf das
eC der anderen verdrängt. Auf dem Weg ber den Funktionsbegriff hat 111a den
Anspruch der Orter ‚Dienst‘ und ‚dıenen' glücklıch In ıIhr reines Gegenteil VC1-

Der Mıiıssbrauch des Ortes ‚Dienst‘ ZULT Funktionalısıerung des INLES und
ZULT ufhebung SeINESs tatsachlıc d1enenden ers ist den krassesten Beıispielen
der mKehrung des Schriftwortes durch 1ne trügerische Interpretation dıe e1le

tellen, dıe In der Kırchengeschichte gegeben hat. Leıider 'artel 111a 1e7 auftf
den Protest der xegeten och vergeblich” (Joseph Katzınger, emokKratısıerung der
Kırche * In Joseph Katzınger/Hans Maıer, emokrTatie In der TITC Möglıchkeiten
und Grenzen, Kevelaer/Limburg 2000, 7—-406,
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Bischof kein reiner Funktionär16 sein. Denn nicht nur nach innen, sondern 
auch nach außen ist das Bischofsamt das Amt der Einheit der Kirche Jesu 
Christi.

Unter den entscheidenden Divergenzen wird die Existenz von Bischöfi n-
nen wohl die wichtigste sein. Das wird im ökumenischen Gespräch die 
Partner der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie am meisten 
her ausfordern. Ebenso ist eine große Divergenz die zeitliche Begrenzung 
für das bischöfl iche Amt in der lutherischen wie auch in der methodistischen 
Kirche. Diese Vorstellung kann römischer-, anglikanischer- und orthodoxer-
seits nicht nachvollzogen werden. Ebenso die kybernetische Möglichkeit in 
der evangelisch-lutherischen Kirche, das Bischofsamt eines Kirchenkreises 
mit zwei Personen zu besetzen. Es entbehrt nicht eines gewissen Maßes an 
Humor, wenn die anglikanische Stimme auf die Frage nach der Beurteilung 
so einer Möglichkeit folgendes äußert: “God so loved the world that he did 
not send a committee.” Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
hat sich aber gerade an der Nürnberger Situation gezeigt, dass diese Option 
durchaus machbar und sehr fruchtbar ist, auch – oder gerade weil – dies ganz 
besondere Herausforderungen mit sich bringt.

 16 „Der Gedanke, das Amt rein funktional zu fassen, ergibt sich zunächst aus dem Ver-
such, den Gleichheitsansatz direkt institutionell auszuwerten. Er heftet sich konkret 
dann an die Bezeichnung des neutestamentlichen Amtes als ‚Dienst‘. Dass ‚Amt‘ in 
der Kirche des Neuen Testaments wesentlich ‚Dienst‘ ist, wird nicht nur als Bestä-
tigung für die Konzeption der herrschaftsfreien Gesellschaft ausgelegt und damit in 
einen historisch fremden Kontext unbesehen transportiert, sondern gilt vor allem als 
Beweis für den bloß punktuellen Charakter der frühchristlichen Ämter: Als Dienste 
seien sie fallweise Dienstleistungen, nichts sonst. So wird an Stelle des Vaters, dem 
man mit großer Geste den Abschied gibt (Paulus zwar hatte es nicht verschmäht, sich 
so anzusehen), der Funktionär kreiert; die Frage, ob das eine bessere Verheißung 
bietet, mag jeder für sich selbst entscheiden. Die Folge dieses Vorgehens aber ist, 
dass an Stelle des Ideals ständiger Dienstbereitschaft, wie es bisher für das kirch-
liche Amt auf Grund seiner christologischen Betrachtung gegolten hatte, das Bild 
des Funktionärs tritt, der auf eine sorgfältige Begrenzung seiner Pfl ichten dringt, 
wobei die Wahrnehmung der eigenen Rechte vorrangig wird und den Blick auf das 
Recht der anderen verdrängt. Auf dem Weg über den Funktionsbegriff hat man den 
Anspruch der Wörter ‚Dienst‘ und ‚dienen‘ glücklich in ihr reines Gegenteil ver-
kehrt. Der Missbrauch des Wortes ‚Dienst‘ zur Funktionalisierung des Amtes und 
zur Aufhebung seines tatsächlich dienenden Charakters ist den krassesten Beispielen 
der Umkehrung des Schriftwortes durch eine trügerische Interpretation an die Seite 
zu stellen, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat. Leider wartet man hier auf 
den Protest der Exegeten noch vergeblich“ (Joseph Ratzinger, Demokratisierung der 
Kirche? In: Joseph Ratzinger/Hans Maier, Demokratie in der Kirche. Möglichkeiten 
und Grenzen, Kevelaer/Limburg 2000, S. 7–46, S. 24 ff).
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e ausgeübte PFraxXıs VON Kırchenleitung entspricht In der E, vangelısch-
1 utherischen Kırche In Bayern dem 1hr zugrunde lLıegenden theoretischen
Oodell VON P1skope, das siıch gerade In Abgrenzung hıerarchisch-ep1-
skopalen 5Systemen versteht, nıcht In dem Mabe, WIE das 1mM Öökumenıischen
espräc. Ttmals betont WIrd. Das läset sıch mehreren nkten nachwe!l-
SC{

a) ESs 1sSt keine rmfındung des Luthertums, dass leıtende und priester-
1C ollzüge 1mM Gegenüber den Gelistlichen In der 1IrC VOT em
Urc ZuLE Kommunıkatıon verwirklıich: werden können. e 1SCHOTEe al-
ler me1ner Befragung beteilıgten Konfessionen en In den Interviews
davon berichtet, dass 1E In Entscheidungsfragen immer das espräc. mıt
den betreffenden Personen suchen. er der anglıkanısche noch der ( -

thodoxe noch der römıisch-katholische Bıschofr SeiIZzen andere ıttel e1n,
Entscheidungsprozesse In Personal- Oder Sachfragen durchzusetzen.

D) mgeke 1sSt deswegen auch In nahe7z7u en Interviews davon be-
richtet worden, dass die Amtsträger 1mM bıschöflichen Lhenst diszıplınarı-
sche Vollmachten aben, die 1E€ auch einsetzen, WENNn nötig Ist Der eIN-
Zz1ge nterschNle: hier 1sSt dıe Differenzierung der Entscheidungsgänge. Be1l
sehr schwerwıegenden Entscheidungen können die lutherischen 1SCHOTEe
weder zeıitliıch noch SACANNC unmıiıttelbar agleren. S1e mMuUuUsSsen als Kolleg1um
1mM Landeskırchenrat beraten und VON er Entscheidungen rTeifen Dass
1E€ be1 gegebenem Anlass ahber ebenso WIE die 1SCHOTEe In den Kırchen mıt
hiıstorischem E,p1skopat mıt er vorhandenen ecC  1ıcCHen und persönlıchen
Autorıität durchgreifen, wurde jedoch auch eUuTtflc betont.

C) Das Aufgabenraster der 1SCHNOTEe leicht siıch In den allermeısten
nkten Deutliche Ausnahmen bılden ledigliıch WEe1 ufgaben: e e-
rıschen KRegionalbıschöfe sınd In die Prüfungsvollzüge der Anwärter auf
das ge1istliche Amt einbezogen und wıirken be1 der Beurteilung einzelner
Kompetenzen der Jungen arrer mıt, und dıe 1SCANOTIN der methodistischen
1IrC hat die beschlussfassenden tTemlen leıten, während diese
Ansonsten nehmen alle 1SCHOTEe Verkündigungsauftrag der 1IrC teıl,
1E€ beaufsıchtigen die pastoralen ollzüge In den GGemeı1inden, nehmen dıe
Lehraufsıiıcht und WENNn nötig auch die Lehrzucht In Anspruch, 1E€ ordınıeren,

und üUuhren In die Amter e1in
d) In legıslatıven Handlungen sınd die 1SCHNOTEe unterschliedlhec stark eIN-

gebunden. W ährend Orthodoxer- und kathohscherselts eigene KRegelungen
getroffen sınd, W1IE der Bıschofr gesetzgebend tätıg SeIn kann, 1sSt dies In der
Iutherischen Kırche, dem ethodismus und teilweise auch 1mM Anglıkanıs-
111US den synodalen temıen überlassen. Dennoch unterzeichnet In der Van-
gelısch-Lutherischen Kırche In Bayern der Landeshıschc dıe VON der S yn-

VERWIRKLICHUNGSDIMENSIONEN DES BISCHOFSAMTES IN DER LUTHERISCHEN …   217

Die ausgeübte Praxis von Kirchenleitung entspricht in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern dem ihr zugrunde liegenden theoretischen 
Modell von Episkopé, das sich gerade in Abgrenzung zu hierarchisch-epi-
skopalen Systemen versteht, nicht in dem Maße, wie das im ökumenischen 
Gespräch oftmals betont wird. Das lässt sich an mehreren Punkten nachwei-
sen.

a) Es ist keine Erfi ndung des Luthertums, dass leitende und priester-
liche Vollzüge im Gegenüber zu den Geistlichen in der Kirche vor allem 
durch gute Kommunikation verwirklicht werden können. Die Bischöfe al-
ler an meiner Befragung beteiligten Konfessionen haben in den Interviews 
davon berichtet, dass sie in Entscheidungsfragen immer das Gespräch mit 
den betreffenden Personen suchen. Weder der anglikanische noch der or-
thodoxe noch der römisch-katholische Bischof setzen andere Mittel ein, um 
Entscheidungsprozesse in Personal- oder Sachfragen durchzusetzen.

b) Umgekehrt ist deswegen auch in nahezu allen Interviews davon be-
richtet worden, dass die Amtsträger im bischöfl ichen Dienst disziplinari-
sche Vollmachten haben, die sie auch einsetzen, wenn es nötig ist. Der ein-
zige Unterschied hier ist die Differenzierung der Entscheidungsgänge. Bei 
sehr schwerwiegenden Entscheidungen können die lutherischen Bischöfe 
weder zeitlich noch sachlich unmittelbar agieren. Sie müssen als Kollegium 
im Landeskirchenrat beraten und von daher Entscheidungen treffen. Dass 
sie bei gegebenem Anlass aber ebenso wie die Bischöfe in den Kirchen mit 
historischem Episkopat mit aller vorhandenen rechtlichen und persönlichen 
Autorität durchgreifen, wurde jedoch auch deutlich betont.

c) Das Aufgabenraster der Bischöfe gleicht sich in den allermeisten 
Punkten. Deutliche Ausnahmen bilden lediglich zwei Aufgaben: Die luthe-
rischen Regionalbischöfe sind in die Prüfungsvollzüge der Anwärter auf 
das geistliche Amt einbezogen und wirken bei der Beurteilung einzelner 
Kompetenzen der jungen Pfarrer mit, und die Bischöfi n der methodistischen 
Kirche hat die beschlussfassenden Gremien zu leiten, während diese tagen. 
Ansonsten nehmen alle Bischöfe am Verkündigungsauftrag der Kirche teil, 
sie beaufsichtigen die pastoralen Vollzüge in den Gemeinden, nehmen die 
Lehraufsicht und wenn nötig auch die Lehrzucht in Anspruch, sie ordinieren, 
ernennen und führen in die Ämter ein.

d) In legislativen Handlungen sind die Bischöfe unterschiedlich stark ein-
gebunden. Während orthodoxer- und katholischerseits eigene Regelungen 
 getroffen sind, wie der Bischof gesetzgebend tätig sein kann, ist dies in der 
lutherischen Kirche, dem Methodismus und teilweise auch im Anglika nis-
mus den synodalen Gremien überlassen. Dennoch unterzeichnet in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern der Landesbischof die von der Syn-
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Ode beschlossenen kırchlichen (iesetze und Verordnungen und verkündet
d1ese 1mM Amtsblatt, WOMIT 1E eTSsST iıhrer Gültigkeit für dıe Landeskırche
gelangen. Iso auch hler <1bt SCWISSE Berührungspunkte.

e) lle 1SCNOTE achten In i1hrem Aufsıichtsdienst die persönlıche und
ge1istliche Autonomie der iıhnen anvertfirauten Menschen.

lle 1SCHOTEe nehmen auf dıe Lebensführung der Gelistlichen In 1T-
gende1iner Orm FEinfuss uch WENNn dies kırchenrechtlich innerhalb der
E, vangelısch-Lutherischen Kırche In Bayern für Landesbıscho und Eg10-
NnNalIbiSCAOTEe unterschiedlic geregelt lst, 1sSt eindeut1ig 1ne ber- und
Nachordnung der Amter zueınander auszumachen, die In ACTU und den damıt
verbundenen VPC  ICHEN Möglıchkeiten nıcht VOoO Vollzug anderer 1SCHOTEe

unterschei1den 1st
&) Für dıe me1sten 1SCHOTEe sınd mehr Oder wen1ger verbindliche uße-

LUNSCH In einer Orm VON „Hırtenbriefen" Säng1ges ıttel, siıch die Men-
schen In den (jemeılınden wenden. Für die E, vangelısch-Lutherische 1IrC
In Bayern gilt, dass 1IUT der Landeshısche 1ne „Kundgebung“ veröffent-
lıchen kann, die be1 entsprechender Anordnung auch In den (je meınden VCI-

lesen werden 1L1USSs Dennoch schreiben alle Reg1ionalbıschöfe Briefe, dıe
bestimmten Anlässen veröffentlicht werden. uch dıe Briefe In den Kırchen
mıt ep1ıskopaler truktur sınd keine Mahnschreiben mi1t autorıitatıver Form,
sondern Lehrschreıiben, Erbauungsschreiben Oder Schreiben enC
sellschaftlıchen Oder theologischen 1 hemen.

n) He interviewten 1SCNOTE verstehen das Bıschofsamt als das „Amt
der FEinheılit““. Wo hler dıe teinen Lhftferenzen liegen, wurde bereıts erorttert

1) lle lutherischen 1SCHOTEe sınd siıch darın e1IN1g, dass dıe rage nach
dem Bıschofsamt 1mM Luthertum weder In der ] heoriıe noch In der Praxıs voll-
tändıg eklärt Ist

]) lle Iutherischen 1SCHOTEe werden In der Öffentlichkeit anders wahr-
D  ILLE  9 als i1hrem Amt als Pfarrer mıt besonderem Dienstauftrag eNL-

pricht Das Argument, dass d1es keine Ursache In der Amtsführung der
1SCHNOTEe en könne, sondern e1ner medıalen Öffentlichkeit Oder ande-
1CcH extfernen EinÄüssen geschuldet sel, VELMNNA® nıcht überzeugen. hese
Wırkung In der Öffentlichkeit bringt das Amt des 1SCANOTS mıt siıch, b 1111A0

das U  - begrüßen 111 Oder nıcht Bereıts dıe rüheren Öffentlichen Aulfftritte
der Kreisdekane, der UOberkonsistorialpräsiıdenten, des Kırchenpräsiıdenten
und Se1t 0373 der Landeshıschöfe en Eeuflc erkennen lassen, dass dıe

Vegl Jerald Brauer, Zusammenschau und Folgerungen, ıIn Ivar Ashei1m/ Victor
old (He.), Kırchenpräsiden! der 1SCHO: ( wıe Anm 4), 195

218 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NORBERT ROTH

ode beschlossenen kirchlichen Gesetze und Verordnungen und verkündet 
diese im Amtsblatt, womit sie erst zu ihrer Gültigkeit für die Landeskirche 
gelangen. Also auch hier gibt es gewisse Berührungspunkte.

e) Alle Bischöfe achten in ihrem Aufsichtsdienst die persönliche und 
geistliche Autonomie der ihnen anvertrauten Menschen.

f) Alle Bischöfe nehmen auf die Lebensführung der Geistlichen in ir-
gendeiner Form Einfl uss. Auch wenn dies kirchenrechtlich innerhalb der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für Landesbischof und Regio-
nal bischöfe unterschiedlich geregelt ist, so ist eindeutig eine Über- und 
Nach ordnung der Ämter zueinander auszumachen, die in actu und den damit 
verbundenen rechtlichen Möglichkeiten nicht vom Vollzug anderer Bischöfe 
zu unterscheiden ist.

g) Für die meisten Bischöfe sind mehr oder weniger verbindliche Äuße-
rungen in einer Form von „Hirtenbriefen“ gängiges Mittel, sich an die Men-
schen in den Gemeinden zu wenden. Für die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Bayern gilt, dass nur der Landesbischof eine „Kundgebung“ veröffent-
lichen kann, die bei entsprechender Anordnung auch in den Gemeinden ver-
lesen werden muss. Dennoch schreiben alle Regionalbischöfe Briefe, die zu 
bestimmten Anlässen veröffentlicht werden. Auch die Briefe in den Kirchen 
mit episkopaler Struktur sind keine Mahnschreiben mit autoritativer Form, 
sondern Lehrschreiben, Erbauungsschreiben oder Schreiben zu aktuellen ge-
sellschaftlichen oder theologischen Themen.

h) Alle interviewten Bischöfe verstehen das Bischofsamt als das „Amt 
der Einheit“. Wo hier die feinen Differenzen liegen, wurde bereits erörtert.

i) Alle lutherischen Bischöfe sind sich darin einig, dass die Frage nach 
dem Bischofsamt im Luthertum weder in der Theorie noch in der Praxis voll-
ständig geklärt ist.17 

j) Alle lutherischen Bischöfe werden in der Öffentlichkeit anders wahr-
genommen, als es ihrem Amt als Pfarrer mit besonderem Dienstauftrag ent-
spricht. Das Argument, dass dies keine Ursache in der Amtsführung der 
Bischöfe haben könne, sondern einer medialen Öffentlichkeit oder ande-
ren externen Einfl üssen geschuldet sei, vermag nicht zu überzeugen. Diese 
Wirkung in der Öffentlichkeit bringt das Amt des Bischofs mit sich, ob man 
das nun begrüßen will oder nicht. Bereits die früheren öffentlichen Auftritte 
der Kreisdekane, der Oberkonsistorialpräsidenten, des Kirchenpräsidenten 
und seit 1933 der Landesbischöfe haben deutlich erkennen lassen, dass die 

 17 Vgl. Jerald C. Brauer, Zusammenschau und Folgerungen, in: Ivar Asheim/Victor R. 
Gold (Hg.), Kirchenpräsident oder Bischof?, a. a. O. (wie Anm. 4), S. 195.
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bıschöflichen Amtsträger der evangelıschen 1IrC nıcht als arrer, sondern
tatsächlıc und ausschheßlich als 1SCHOTEe W3hrgenommen wurden und WCI1 -

den uch nach Innen.
K) He 1SCHNOTEe en einen Predigtauftrag In i1hrem Zuständigkeıitsbe-

reich und nehmen diesen Verkündigungsdiens auch sehr erns lle 1SCHOTEe
sieht 1111A0 VON der methodistischen 1IrC ah en 1ne teste Predigt-

stelle
1) lle 1SCHOTEe üben ex klusıv das Ordinationsrecht AUS

m) Für alle 1SCHOTEe 1sSt dıe Visıtation eın wichtiges L lement der KIr-
chenleitung. Ihese wırd natürliıch In unterschiedlichen Modiı ausgeführt, ahber
bıldet eın wichtiges Moment innerhalb der bıschöfliıchen ufgaben.
AIl das ze1igt, dass sıch In den einzelnen Vollzügen des bıschöflichen ırkens
der Ilutherischen 1SCHOTEe 1mM Vergleich den Bıschöfen der epıskopalen
Kırchen und auch 1mM Vergleich mi1t der methodistischen 1SCHNOTIN mehr
Übereinstimmungen als Unterschlede erkennen lassen. Iheses Argument WAare
für sıch alleın noch nıcht STLC.  altıg CHNUS, Hele nıcht dıe Immense ıskre-
PDahnz zwıschen theoretischer Urlentierung und praktıscher Ausführung 1mM
L uthertum INs Auge, die In der lutherischen 1IrC we1ıt auselnander-
alft Natürlich lassen auch dıe anderen Konfessionen Spielraum zwıschen
1 heorie und PraxIıs, zwıschen LE.kklesiologıie und Kybernetik erkennen. och
WIE ich eINSAaANSS betonte, gecht MIr hier darum, me1ne Kırche efragen,
nıcht dıe anderen.

bschließende Bemerkung
Ich gehe nach den VON MIr etrreichten Ergebnissen mi1t den klaren Posıtionen,
die das „Lund-Papıier” vertrtt, Insofern konform, als 1E 1Ne Tendenz erken-
TICTH lassen, welche auf 1ne Neubewertung des bıschöflichen Amltes In der Iu-
therischen 1IrC zielt War Urc das landesherrliche Kıirchenregiment dıe
bıschöfliche evangelıscher Kırchen In Deutschland nahezu AUSSC-
schaltet, konnte 1E sıch In Iutherischen Kırchen anderer LÄänder halten und
festigen. In der 1ANIU.  ng bıischöflicher Amter In den Iutherischen Kırchen
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg OTrTIentIerten siıch dıe Entscheidungs-
traäger eher den staatlhıchen Vorbildern als den altkırchlichen und skan-
dAinavıschen Kırchenstrukturen. e Gespräche mi1t der anglıkanıschen Kır-
che und den Altkatholiken In den Erklärungen VOHrL Meıßen und POrvooO en
innerhalb der Iutherischen Kırchen 1ne LDhiskussion das Amt 1mM All-
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bischöfl ichen Amtsträger der evangelischen Kirche nicht als Pfarrer, sondern 
tatsächlich und ausschließlich als Bischöfe wahrgenommen wurden und wer-
den. Auch nach innen.

k) Alle Bischöfe haben einen Predigtauftrag in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich und nehmen diesen Verkündigungsdienst auch sehr ernst. Alle Bischöfe 
– sieht man von der methodistischen Kirche ab – haben eine feste Predigt-
stelle.

l) Alle Bischöfe üben exklusiv das Ordinationsrecht aus.
m) Für alle Bischöfe ist die Visitation ein wichtiges Element der Kir-

chenleitung. Diese wird natürlich in unterschiedlichen Modi ausgeführt, aber 
bildet ein wichtiges Moment innerhalb der bischöfl ichen Aufgaben.

All das zeigt, dass sich in den einzelnen Vollzügen des bischöfl ichen Wirkens 
der lutherischen Bischöfe im Vergleich zu den Bischöfen der episkopalen 
Kirchen und auch im Vergleich mit der methodistischen Bischöfi n mehr 
Übereinstimmungen als Unterschiede erkennen lassen. Dieses Argument wäre 
für sich allein noch nicht stichhaltig genug, fi ele nicht die immense Dis kre-
panz zwischen theoretischer Orientierung und praktischer Ausführung im 
Luthertum ins Auge, die nur in der lutherischen Kirche so weit auseinander-
klafft. Natürlich lassen auch die anderen Konfessionen Spielraum zwischen 
Theorie und Praxis, zwischen Ekklesiologie und Kybernetik erkennen. Doch 
wie ich eingangs betonte, geht es mir hier darum, meine Kirche zu befragen, 
nicht die anderen.

5. Abschließende Bemerkung

Ich gehe nach den von mir erreichten Ergebnissen mit den klaren Positionen, 
die das „Lund-Papier“ vertritt, insofern konform, als sie eine Tendenz erken-
nen lassen, welche auf eine Neubewertung des bischöfl ichen Amtes in der lu-
therischen Kirche zielt. War durch das landesherrliche Kirchenregiment die 
bischöfl iche Struktur evangelischer Kirchen in Deutschland nahezu ausge-
schaltet, konnte sie sich in lutherischen Kirchen anderer Länder hal ten und 
festigen. In der Einführung bischöfl icher Ämter in den lutherischen Kirchen 
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg orientierten sich die Entschei dungs-
träger eher an den staatlichen Vorbildern als an den alt kirch lichen und skan-
dinavischen Kirchenstrukturen. Die Gespräche mit der anglikanischen Kir-
che und den Altkatholiken in den Erklärungen von Meißen und Porvoo haben 
innerhalb der lutherischen Kirchen eine Diskus sion um das Amt im All-
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gemeınen, VOT em aber das Bıschofsamt, entfacht, die längst überfällig
Wl

Der „Lund- Lext” pricht nıcht eindeutig AUS, lässt ahber In vielen
ten erkennen, dass 1ne nnäherung die Dreighedrigkeit des einen Amltes
In der Kırche und die „Apostolısche Sukzession“ für das Luthertum der
Einheılt der Kırche wıllen hılfreich WAaTe. 1C we1l dıe Ilutherische 1IrC
HU, sondern we1l 1E€ darf und we1l 1E€ Kann. e Freıiheılt, keiner kırch-
lıchen truktur e1in gÖttlıches ecCc zugestehen mussen, rlaubt auch,
keiner Kırchenstruktur zwıngend wıdersprechen muUussen. Elıner Kırchen-
struktur WAare 1IUT dann wıdersprechen, WENNn 1E das Evangelıum verdun-
keln wollte und würde. e Kırchenstruktur mi1t bıschöflicher Sukzession und
eigliedrigem Amt IU dies jedenfalls nıcht SOnNnst musste das L uthertum den
Kırchen des Ustens, der anglıkanıschen Iradıtiıon und der römiıisch-
WIE altkatholischen 1IrC absprechen, 1mM 1C des E vangelıums le-
ben Das gilt natürliıch auch umgekehrt. Keıine der Kırchen mi1t historischem
E,p1skopat und dreigliedrigem Amt annn und darf den Iutherischen Kırchen
absprechen, 1mM 1C des E, vangelıums unfer Wort und Sakrament wahrhaft
1IrC Jesu C’hristı SeInN. Und keine Kırche mi1t historischem Ep1skopat
darf VON der Iutherischen 1IrC UUd 1ure dıvıino verlangen, iıhre
ANDNZUDASSCH, dass 1E€ den trukturen anderer Kırchen entspräche. Denn dıe
Wiırklichkeit wahrer Kırchlichken äang nıcht der Kırchenstruktur. S1e
äng E vangelıum. /Zum E vangelıum jedoch gehört nach Johannes 1/ und
den alten 5Symbola dıe Einheılt der Kırche hiınzu.

Den angel, den alle Konftessionskırchen teılen, 1st nıcht eın W1IE auch
immer DeNnzıt In der e11INaDe E.vangelıum, sondern dıe Ver-
wirklichung kırchlhicher Einheılit Um der siıchtharen Einheıt der Kırche wıllen

nıcht e1ner Überbetonung autorıtatıver Strukturen Oder klerikalısıeren-
der lTendenzen 1sSt den Iutherischen Landeskırchen und der auf-
egeben, die Kırchenordnungen 1mM 1C auf den bıschöfliıchen Lhenst In der
1IrC überdenken und 1mM espräc mıt den vielen Iutherischen und Oku-
menıschen Partnern gestalten, dass das Ziel e1ner strukturellen LEunheıt,
die 1ne ge1istlich-spirıtuelle 1e€ ermöglıcht, erreicht werden annn220  NORBERT ROTH  gemeinen, vor allem aber um das Bischofsamt, entfacht, die längst überfällig  WAar.  Der „Lund-Text“ spricht es nicht eindeutig aus, lässt aber in vielen Punk-  ten erkennen, dass eine Annäherung an die Dreigliedrigkeit des einen Amtes  in der Kirche und an die „Apostolische Sukzession“ für das Luthertum um der  Einheit der Kirche willen hilfreich wäre. Nicht, weil die lutherische Kirche  muss, sondern weil sie darf und weil sie kann. Die Freiheit, keiner kirch-  lichen Struktur ein göttliches Recht zugestehen zu müssen, erlaubt es auch,  keiner Kirchenstruktur zwingend widersprechen zu müssen. Einer Kirchen-  struktur wäre nur dann zu widersprechen, wenn sie das Evangelium verdun-  keln wollte und würde. Die Kirchenstruktur mit bischöflicher Sukzession und  dreigliedrigem Amt tut dies jedenfalls nicht. Sonst müsste das Luthertum den  Kirchen des Ostens, der gesamten anglikanischen Tradition und der römisch-  wie altkatholischen Kirche es absprechen, im Licht des Evangeliums zu le-  ben. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Keine der Kirchen mit historischem  Episkopat und dreigliedrigem Amt kann und darf es den lutherischen Kirchen  absprechen, im Licht des Evangeliums unter Wort und Sakrament wahrhaft  Kirche Jesu Christi zu sein. Und keine Kirche mit historischem Episkopat  darf von der lutherischen Kirche qua iure divino verlangen, ihre Struktur so  anzupassen, dass sie den Strukturen anderer Kirchen entspräche. Denn die  Wirklichkeit wahrer Kirchlichkeit hängt nicht an der Kirchenstruktur. Sie  hängt am Evangelium. Zum Evangelium jedoch gehört nach Johannes 17 und  den alten Symbola die Einheit der Kirche hinzu.  Den Mangel, den alle Konfessionskirchen teilen, ist nicht ein wie auch  immer geartetes Defizit in der Teilhabe am Evangelium, sondern die Ver-  wirklichung kirchlicher Einheit. Um der sichtbaren Einheit der Kirche willen  — nicht um einer Überbetonung autoritativer Strukturen oder klerikalisieren-  der Tendenzen — ist es den lutherischen Landeskirchen und der VELKD auf-  gegeben, die Kirchenordnungen im Blick auf den bischöflichen Dienst in der  Kirche zu überdenken und im Gespräch mit den vielen lutherischen und öku-  menischen Partnern so zu gestalten, dass das Ziel einer strukturellen Einheit,  die eine geistlich-spirituelle Vielfalt ermöglicht, erreicht werden kann. ... da-  mit die Welt glaube ...Ada-
mıf die 'elt glaude220  NORBERT ROTH  gemeinen, vor allem aber um das Bischofsamt, entfacht, die längst überfällig  WAar.  Der „Lund-Text“ spricht es nicht eindeutig aus, lässt aber in vielen Punk-  ten erkennen, dass eine Annäherung an die Dreigliedrigkeit des einen Amtes  in der Kirche und an die „Apostolische Sukzession“ für das Luthertum um der  Einheit der Kirche willen hilfreich wäre. Nicht, weil die lutherische Kirche  muss, sondern weil sie darf und weil sie kann. Die Freiheit, keiner kirch-  lichen Struktur ein göttliches Recht zugestehen zu müssen, erlaubt es auch,  keiner Kirchenstruktur zwingend widersprechen zu müssen. Einer Kirchen-  struktur wäre nur dann zu widersprechen, wenn sie das Evangelium verdun-  keln wollte und würde. Die Kirchenstruktur mit bischöflicher Sukzession und  dreigliedrigem Amt tut dies jedenfalls nicht. Sonst müsste das Luthertum den  Kirchen des Ostens, der gesamten anglikanischen Tradition und der römisch-  wie altkatholischen Kirche es absprechen, im Licht des Evangeliums zu le-  ben. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Keine der Kirchen mit historischem  Episkopat und dreigliedrigem Amt kann und darf es den lutherischen Kirchen  absprechen, im Licht des Evangeliums unter Wort und Sakrament wahrhaft  Kirche Jesu Christi zu sein. Und keine Kirche mit historischem Episkopat  darf von der lutherischen Kirche qua iure divino verlangen, ihre Struktur so  anzupassen, dass sie den Strukturen anderer Kirchen entspräche. Denn die  Wirklichkeit wahrer Kirchlichkeit hängt nicht an der Kirchenstruktur. Sie  hängt am Evangelium. Zum Evangelium jedoch gehört nach Johannes 17 und  den alten Symbola die Einheit der Kirche hinzu.  Den Mangel, den alle Konfessionskirchen teilen, ist nicht ein wie auch  immer geartetes Defizit in der Teilhabe am Evangelium, sondern die Ver-  wirklichung kirchlicher Einheit. Um der sichtbaren Einheit der Kirche willen  — nicht um einer Überbetonung autoritativer Strukturen oder klerikalisieren-  der Tendenzen — ist es den lutherischen Landeskirchen und der VELKD auf-  gegeben, die Kirchenordnungen im Blick auf den bischöflichen Dienst in der  Kirche zu überdenken und im Gespräch mit den vielen lutherischen und öku-  menischen Partnern so zu gestalten, dass das Ziel einer strukturellen Einheit,  die eine geistlich-spirituelle Vielfalt ermöglicht, erreicht werden kann. ... da-  mit die Welt glaube ...220 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− NORBERT ROTH

gemeinen, vor allem aber um das Bischofsamt, entfacht, die längst überfällig 
war.

Der „Lund-Text“ spricht es nicht eindeutig aus, lässt aber in vielen Punk-
ten erkennen, dass eine Annäherung an die Dreigliedrigkeit des einen Amtes 
in der Kirche und an die „Apostolische Sukzession“ für das Luthertum um der 
Einheit der Kirche willen hilfreich wäre. Nicht, weil die lutherische Kirche 
muss, sondern weil sie darf und weil sie kann. Die Freiheit, keiner kirch-
lichen Struktur ein göttliches Recht zugestehen zu müssen, erlaubt es auch, 
keiner Kirchenstruktur zwingend widersprechen zu müssen. Einer Kirchen-
struktur wäre nur dann zu widersprechen, wenn sie das Evan gelium verdun-
keln wollte und würde. Die Kirchenstruktur mit bischöfl icher Sukzession und 
dreigliedrigem Amt tut dies jedenfalls nicht. Sonst  müsste das Luthertum den 
Kirchen des Ostens, der gesamten anglikanischen Tradition und der römisch- 
wie altkatholischen Kirche es absprechen, im Licht des Evangeliums zu le-
ben. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Keine der Kirchen mit historischem 
Episkopat und dreigliedrigem Amt kann und darf es den lutherischen Kirchen 
absprechen, im Licht des Evangeliums unter Wort und Sakrament wahrhaft 
Kirche Jesu Christi zu sein. Und keine Kirche mit historischem Episkopat 
darf von der lutherischen Kirche qua iure di vino verlangen, ihre Struktur so 
anzupassen, dass sie den Strukturen anderer Kirchen entspräche. Denn die 
Wirklichkeit wahrer Kirchlichkeit hängt nicht an der Kirchenstruktur. Sie 
hängt am Evangelium. Zum Evangelium jedoch gehört nach Johannes 17 und 
den alten Symbola die Einheit der Kirche hinzu. 

Den Mangel, den alle Konfessionskirchen teilen, ist nicht ein wie auch 
immer geartetes Defi zit in der Teilhabe am Evangelium, sondern die Ver-
wirklichung kirchlicher Einheit. Um der sichtbaren Einheit der Kirche willen 
– nicht um einer Überbetonung autoritativer Strukturen oder klerikalisieren-
der Tendenzen – ist es den lutherischen Landeskirchen und der VELKD auf-
gegeben, die Kirchenordnungen im Blick auf den bischöfl ichen Dienst in der 
Kirche zu überdenken und im Gespräch mit den vielen lutherischen und öku-
menischen Partnern so zu gestalten, dass das Ziel einer strukturellen Einheit, 
die eine geistlich-spirituelle Vielfalt ermöglicht, erreicht werden kann. … da-
mit die Welt glaube …
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